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1. Planungsgegenstand, Verfahren 

 

1.1 Einordnung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand der Kernstadt von Ziesar. 

Es wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden überwiegend durch Wiesen- und Weideflächen, 

- im Osten durch die StraÇe ĂAm Bahnhofñ (BundesstraÇe B 107), 

- im Süden durch die Gartenstraße sowie 

- im Westen durch Wohngrundstücke mit Gartenland. 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 422, 526 und 528 der Flur 5, Gemarkung Ziesar mit einer 

Fläche von rund 0,67 ha. 

Der Geltungsbereich wurde im Vergleich zum ersten Bebauungsplan-Vorentwurf vom August 

2022 nach Vereinbarung mit dem Eigentümer des Nachbargrundstücks Gartenstraße 1 wie folgt 

geändert: 

1. Die aktuellen Flurstücke 529 und 530 sind kein Bestandteil des Geltungsbereichs mehr. Die 

beiden Flurstücke mit Heckenanpflanzungen des Nachbarn wurden aus dem ehemaligen 

Flurstück 407 herausgeteilt und sind nun Bestandteil des benachbarten Wohngrundstücks. 

2. Das aktuelle Flurstück 526 wird neu in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

einbezogen. Dieses Flurstück wurde aus dem ehemaligen Flurstück 30 herausgeteilt und hat 

nun denselben Eigentümer wie die übrigen Flurstücke im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes.  

 

1.2 Anlass und Ziel der Planung 

Die Stadt Ziesar beabsichtigt auf Antrag des Grundstückseigentümers, die drei Flurstücke 422, 

526 und 528 zu überwiegenden Wohnzwecken zu entwickeln. Es besteht ein öffentliches 

Interesse, diese zwischen historischem Stadtkern und Bundesstraße gelegenen Grundstücke in 

Übereinstimmung mit der überwiegend prägenden Umgebungsbebauung zu Wohnzwecken 

insbesondere für den Bedarf der einheimischen Bevölkerung zu entwickeln. 

Wesentliche Intentionen des Bebauungsplanes sind: 

1. Sicherung einer langfristig geordneten städtebaulichen Entwicklung von am Rande des 

zentralen Stadtgebiet gelegenen Grundstücken zu Wohnzwecken, 

2. Sicherung einer geordneten verkehrlichen Erschließung des Plangebietes. 

 

1.3 Erforderlichkeit der Planung  

Das Plangebiet ist gegenwärtig planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen. Das Vorhaben 

kann nicht nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) zugelassen werden. Der Bebauungsplan 

ist daher allgemein zur Schaffung von Baurecht für das beantragte Vorhaben erforderlich. 

Der Bebauungsplan ist zudem erforderlich, um im Übergangsbereich vom im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil zum östlich angrenzenden Freiraum durch einzelne Festsetzungen eine solche 
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geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu sichern, die den Zielen der Stadt 

insbesondere in Hinblick auf die Bebauungs- und Nutzungsstruktur, das Ortsbild sowie Belangen 

des Immissions- und Umweltschutzes entspricht. 

 

1.4 Verfahren 

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 26.04.2022 die grundsätzliche Zustimmung zu einer 

Bebauung gemäß Teilungsplan und 14.11.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes 

ĂWohngebiet GartenstraÇe/Ecke Am Bahnhofñ beschlossen.  

Der Bebauungsplan sollte im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufgestellt werden 

Das Verfahren wurde auch so bis zum Juli 2023 geführt.  

Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Email vom 

08.09.2022 auf Grundlage eines Vorentwurfs vom August 2022 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

frühzeitig an der Aufstellung des Bebauungsplanes beteiligt. Eine frühzeitige Öffentlichkeits-

beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde jedoch vor Juli 2023 nicht durchgeführt.  

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts BVerwG 4 CN 3.22 vom 

18.07.2023 wurde es erforderlich, auch den vorliegenden Bebauungsplan im Regelverfahren 

aufzustellen. 

Im Regelverfahren ist auch eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

durchzuführen. Diese wurde auf Grundlage des durch die Stadtverordnetenversammlung am 

27.02.2024 beschlossenen neuen Vorentwurfes vom November 2023 durchgeführt. Die 

Öffentlichkeit wurde mittels Auslegung im Zeitraum vom 17.04.2024 bis zu 22.05.2024 

frühzeitig beteiligt. Parallel dazu wurden die berührten Behörden mittels Schreiben vom 

17.04.2024 erneut nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den 

erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

aufgefordert.  

(Das Kapitel wird im weiteren Verfahren ergänzt.) 

 

 

 

 

2. Analyse des Plangebietes 

 

2.1 Nutzungs- und baustrukturelle Einordnung in die Umgebung 

Das Plangebiet liegt am Ostrand der Kernstadt Ziesar, rund 400 m nordöstlich des Stadtzentrums 

(Breiter Weg). Es ist gegenwärtig Bestandteil des überwiegend durch Wiesen geprägten 

Freiraumes, der sich vor dem östlichen Ortsrand der Stadt überwiegend zwischen der 

Gehºftbebauung an der StraÇe ĂBrandenburger Torñ und der BundesstraÇe B 107 auf einer 

Länge von noch rund 200 m entlangzieht.  

Westlich und südwestlich des Plangebietes liegt ein Baugebiet, deren Nutzung durch ein 

Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe gekennzeichnet ist und daher den Gebietscharakter 

eines Mischgebietes aufweist. 

Unmittelbar westlich grenzt das aus den Flurstücken 406, 527, 529 und 530 bestehende 

Wohngrundstück Gartenstraße 1 an das Plangebiet. Das zweigeschossige Wohngebäude hat eine 

Grundfläche von rund 100 m
2
. Es steht im vorderen Teil des Baugrundstücks bis zu einer Tiefe 
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von rund 20 m zur Straßenbegrenzungslinie und hat einen Abstand von rund 6 m zur Straße. Das 

zweite Vollgeschoss ist im Dachraum ausgebildet. Das traufständige Gebäude verfügt über ein 

Satteldach mit einer Dachneigung von rund 45 Grad. Das Wohngrundstück ist gegenwärtig bis 

zu einer Tiefe von rund 30 m (bis zu hinteren Grenze des Flurstücks 406) Bestandteil des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles. Die aus Gartenland und Wiesen bestehenden 

hinterliegenden Teile des Flurstücks 527 sowie das Flurstück 529 sind planungsrechtlich 

gegenwärtig dem Außenbereich zuzuordnen. Zum Plangebiet hin ist das Wohngrundstück durch 

Lebensbaumhecken (entlang der östlichen und nördlichen Grenze des Nachbarflurstücks 406) 

und eine rund 15 m lange und 1,80 m hohe Ligusterhecke (entlang der östlichen Grenze des 

Nachbarflurstücks 527) begrenzt. Nach den Grundstücksteilungen wurde das Wohngrundstück 

auf der Plangebietsgrenze durch einen offenen Metallzaun eingefriedet. 

Westlich des Wohngrundstücks schließt sich das Betriebsgrundstück einer Dachdeckerfirma an. 

Auf dem bis zu rund 70 m tiefen Grundstück ist ein rund 500 m
2
 großes Lager- und 

Werkstattgebäude  angeordnet. Die östlich und nördlich des Gebäudes gelegenen Flächen dienen 

dem Abstellen von Betriebsfahrzeugen und der Lagerung von Materialien. Das 

Betriebsgrundstück liegt in mindestens rund 20 m Entfernung zur westlichen Plangebietsgrenze. 

Südwestlich des Plangebietes schräg gegenüber der Gartenstraße befindet sich ein mit einem 

Vierseitgehöft bebautes Grundstück, in dem offensichtlich heute die Wohnnutzung dominiert. 

Die vorderen Gebäude sind an die Straßenbegrenzungslinie angebaut. Es handelt sich um 

traufständige mit einem Satteldach versehene zweigeschossige  Gebäude. 

Daran schließt sich westlich in mindestens rund 50 m Entfernung zum Plangebiet das 

Betriebsgrundstück eines Baumpflegeunternehmens an. 

Das Plangebiet wird südlich durch die Gartenstraße begrenzt. Unmittelbar gegenüber der 

Gartenstraße liegen Grundstücke mit Wiesen- und Gehölzflächen, die planungsrechtlich dem 

Außenbereich zuzuordnen sind. 

Das Plangebiet wird im Osten durch die Bundesstraße B 107 begrenzt. Dahinter schließen sich in 

einer Tiefe von rund 90 m mit Gehölzen durchsetzte ungenutzte Brachflächen an. In einer 

Entfernung von rund 30 m zum Plangebiet verläuft parallel zur Bundesstraße ein asphaltierter 

Radweg.   

Rund 120 m östlich des Plangebietes liegt das rund 1.000 m
2
 große Gebäude eines 

Gewerbebetriebes mit südlich davon gelegenen Stellplatz- und Lagerflächen (Werksvertretung 

für Landwirtschaft und Umwelttechnik). Der Gewerbebetrieb ist Teil des östlich der 

Bundesstraße gelegenen Gewerbegebietes, das auch die weiter nördlich gelegenen 

Betriebsflächen eines Baumarktes und eines Agrarhandels umfasst. 

Nördlich an das Plangebiet grenzen die hinterliegenden Grundstücksteile der Baugrundstücke 

Brandenburger Tor 11 (Flurstück 33) und 12 (Flurstück 35). Diese werden als Gartenland und 

Wiese (Flurstück 33) und Weide für Schafe (Flurstück 35) genutzt. Westlich an das Flurstück 

526 grenzen die hinterliegenden Teile der Baugrundstücke Brandenburger Tor 9B und 10, die als 

Gartenland genutzt werden. Diese hinterliegenden Grundstücksteile sind planungsrechtlich 

jeweils dem Außenbereich zuzuordnen. 

 

2.2 Realnutzung / Biotoptypen 

Das Plangebiet ist vollständig eingefriedet. Bei den Flurstücken 422 und 528  handelt es sich  

beinahe ausschließlich um bis vor rund 2 Jahren insbesondere durch Pferde beweidetes Grünland 

mittlerer Standorte. Die eingefriedete ehemalige Weidefläche weist keine Besonderheiten in der 

Vegetation auf und kann dem Biotoptyp artenarme Fettweiden ohne Gehölzbewuchs 

(Zahlencode 0511121) zugeordnet werden. Insbesondere in der westlichen Ecke des Flurstücks 
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528 ist Ruderalvegetation mit dem weißen Gänsefuß (Chenopodium album) als 

Hauptbestandbildner verbreitet. Diese in wechselseitigem Zusammenhang mit den Weideflächen 

stehenden Ruderalfluren können in ihrer Gesamtheit noch den artenarmen Fettweiden 

zugeordnet werden. 

Die Vegetation auf dem Flurstück 526 wird ausnahmslos durch ruderale Pionier-, Gras- und 

Staudenfluren weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Biotoptyp: Zahlencode 032001) bestimmt. 

Etwa in der Mitte des Flurstücks steht eine rund 4 m hohe Fichte (Picea abies) mit einem 

Stammumfang von rund 30 cm. 

An der südwestlichsten Grenze des Plangebietes zur Gartenstraße befinden sich drei Laubbäume, 

die aufgrund ihres Stammumfangs von über 60 cm dem Schutz der GehölzSchVO PM 

unterliegen. Es handelt sich um 2 Winterlinden (Tilia platyphyllos) und eine Esche (Fraxinus 

excelsior) mit Stammumfängen bis zu 1,20 m). Im Umfeld der Bäume sind außerhalb des 

Weidezaunes auf einer Fläche von bis 100 m
2
 ruderale Pionier- Gras- und Staudenfluren 

ausgebildet (Zahlencode 03200). 

Mit Ausnahme der offenen Einfriedungen und von Grenzzeichen befinden sich bisher keine 

baulichen Anlagen im Plangebiet. Auf der östlichen Plangebietsgrenze steht eine Laterne. 

 

2.3 Reliefverhältnisse 

Die Geländeoberfläche des Plangebietes ist eben bei einer Höhenlage von in der Regel zwischen 

53,3 m und 53,7  m über NHN.  

 

2.4 Verkehr  

Das Plangebiet wird über die Gartenstraße und die StraÇe ĂAm Bahnhofñ erschlossen. Die 

GartenstraÇe ist eine GemeindestraÇe und die StraÇe ĂAm Bahnhofñ eine Bundesstraße (B 107). 

Der an das Plangebiet angrenzende Abschnitt der Bundesstraße liegt innerhalb der 

Ortsdurchfahrt, stellt sich gegenwärtig jedoch weitgehend als östliche Ortsumfahrung der 

Kernstadt dar.  

Das Plangebiet verfügt gegenwärtig über keine Zufahrt. An der westlichen Seite befindet sich ein 

Eingangstor in der Einfriedung. 

Die Bushaltestelle ĂEhem. Bahnhofñ liegt rund 300 m s¿dlich und damit im fuÇlªufigen 

Einzugsbereich des Plangebietes. 

 

2.5 Ver- und Entsorgung 

Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 

Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) ĂZiesarñ ist für die Trinkwasserver- und 

Abwasserentsorgung der Kernstadt Ziesar und somit auch des Plangebietes zuständig. Der 

Versorgungsträger hat sich im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zum Vorentwurf 

vom August 2022 mit Stellungnahme vom 29.09.2022 wie folgt geäußert: ĂAus Sicht des 

Verbandes steht dem Wohngebiet nichts entgegen. Die Kosten für die Erschließung mit TW 

sowie SW muss der ErschlieÇungstrªger tragen.ñ 

Ein Anschluss an die zentrale Trinkwasser- und Abwasserentsorgung ist somit möglich.  
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Der Anschluss des Wohngebietes sowohl an die zentrale Trinkwasserver- als auch an die 

zentrale Abwasserentsorgung kann nach Angaben des WAZV nur von der Gartenstraße her und 

zwar ohne Umweg über den Straßenraum der Bundesstraße erfolgen! Darauf wird eindeutig 

hingewiesen. Dies erfordert, dass im Vollzug des Bebauungsplanes in Abstimmung mit dem 

Versorgungsträger geeignete Leitungstrassen festzulegen und bei der Parzellierung der neuen 

Baugrundstücke zu beachten sind. Es wird unausweichlich sein, dass die erforderlichen 

Leitungstrassen auch über einzelne zukünftige Baugrundstücke verlaufen! Diese Leitungstrassen 

sind im Zuge der Parzellierung der neuen Baugrundstücke durch Eintragung von 

Leitungsrechten zugunsten der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger grundbuchlich zu 

sichern! Die Leitungstrassen sollen außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücks-

flächen von der Gartenstraße bis zur festgesetzten privaten Verkehrsfläche verlaufen! Die Stadt 

Ziesar hat sich entschieden, die Bestimmung des konkreten Verlaufes der Leitungstrassen und 

damit die diesbezügliche konkrete Problemlösung dem Vollzug des Bebauungsplanes zu 

überlassen. Auf die Sicherung konkreter Leitungstrassen innerhalb der festgesetzten allgemeinen 

Wohngebiete durch die etwaige Festsetzung von mit Leitungsrechten zugunsten der zuständigen 

Erschließungsträger zu belastende Flächen wird daher verzichtet. Das Erfordernis der 

Problemlösung im Vollzug des Bebauungsplanes soll auch Gegenstand des städtebaulichen 

Vertrages zwischen dem Grundstücksentwickler und dem Amt Ziesar sein. 

 

Löschwasserversorgung 

Nach Angaben des Amtes Ziesar befinden sich an den Kreuzungspunkten Gartenstraße/Am 

Bahnhof, Brandenburger Tor/Brandenburger Landstraße/Am Bahnhof und Gartenstraße/ 

Brandenburger Tor Unterflurhydranten als Löschwasserentnahmestellen, welche die 

erforderliche Leistung von 48 m
3
 über 2 Stunden erbringen. Die Entfernung über öffentlich 

nutzbare Verkehrswege bis zum am weitesten entfernt liegenden Bauvorhaben im Nordwesten 

des Plangebietes beträgt vom Kreuzungspunkt Gartenstraße/Am Bahnhof 140 m und von den 

anderen beiden genannten Kreuzungspunkten 320 m bzw. 340 m. Der leistungsfähige Lösch-

brunnen am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ziesar in der Gartenstraße 16 befindet sich 

rund 500 m entfernt. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Löschwasserversorgung für das 

Plangebiet als zukünftiges Wohngebiet gesichert ist. 

 

Elektroenergieversorgung 

Die E.DIS Netz GmbH hat als Versorgungsträger mit Email vom 11.11.2024 Folgendes 

mitgeteilt: ĂHiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass im Plangebiet keine Trafostation errichtet 

werden muss. Zur Erschließung des Plangebietes wird es notwendig Niederspannungskabel zu 

verlegen und einen Kabelverteilerschrank zu errichten, welches die spätere Versorgung der 

einzelnen Häuser sicherstellen wird. Dazu müssen im Zuge der weiteren Planungen 

Leitungstrassen zur Verfügung gestellt werden, wo die benötigen Leitungen fach- und norm-

gerecht verlegt werden können. Wie heute am Telefon besprochen, muss durch den 

Erschließungsträger offiziell ein Antrag auf Erschließung des Gebietes gestellt werden. Dieses 

muss bitte online über unser Antragsportal erfolgen. Auf dieser Grundlage wird das 

Erschließungskonzept erstellt bzw. finalisiert und ein Angebot an den Erschließungsträger 

versendet. Erst nach Bestätigung des Angebotes werden alle weiteren Maßnahmen veranlasst.ñ 

Der Versorgungsträger hat damit mitgeteilt, dass die Versorgung des Plangebietes grundsätzlich 

sichergestellt werden kann. Als Leitungstrassen sollen insbesondere die festgesetzte private 

Verkehrsfläche bzw. die Zufahrten gemäß dem städtebaulichen Konzept in Anhang 1 genutzt 

werden.  
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Im Zuge der weiteren Planung sollen erforderliche Leitungstrassen konkret mit dem 

Versorgungsträger abgestimmt werden. Dazu soll durch den Grundstücksentwickler offiziell ein 

Antrag auf Erschließung des Gebietes gestellt werden. Nach Antrag wird durch den 

Versorgungsträger ein Erschließungskonzept erstellt. Der Antrag auf Erschließung soll parallel 

zur zweiten Behördenbeteiligung gestellt werden. 

Das aktuelle städtebauliche Konzept mit der geplanten Grundstücksaufteilung vom 21.11.2023 

ermöglicht genügend Raum für die erforderlichen Leistungstrassen. Es ist somit davon 

auszugehen, dass der Bebauungsplan auch im Hinblick auf den erforderlichen Anschluss an die 

Stromversorgung vollzugsfähig ist. 

Das endgültige Erschließungskonzept soll erst im Vollzug des Bebauungsplanes finalisiert 

werden. 

Sollte es erforderlich werden, dass Leitungstrassen der Stromversorgung auch über zukünftige 

Baugrundstücke verlaufen müssen, sollen diese zur Bündelung von Leitungstrassen mit den 

erforderlichen Leistungstrassen für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung abgestimmt 

werden. Vgl. hierzu das vorstehende Unterkapitel zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 

unter Kapitel 2.5. 

 

2.6 Eigentumsverhältnisse/Grunddienstbarkeiten und Baulasten 

Die Flurstücke im Plangebiet befinden sich in privatem Eigentum.  

Grunddienstbarkeiten und Baulasten sind nicht bekannt. 

 

 

 

 

3. Planungsvorgaben 

 

3.1 Landes- und Regionalplanung 

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg vom 18.12.2007 

Das Gemeinsame Landesentwicklungsprogramm enthält die Grundsätze und Ziele für die 

Entwicklung des Gesamtraumes Brandenburg-Berlin, das Leitbild der dezentralen Konzentration 

sowie Grundsätze und Ziele für die Fachplanungen. Seine Festlegungen sind Grundlage für die 

Landesentwicklungspläne. 

Für die Stadt Ziesar sind im Zuge des vorliegenden Planverfahrens folgende im Gemeinsamen 

Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg genannten Grundsätze und Ziele als 

wesentlich anzusehen: 

1. Die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Außenentwicklung haben. Dabei sollen die 

Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen 

und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen bei der Siedlungstätigkeit Priorität haben. 

 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtraum Brandenburg-Berlin (LEP HR)  

Die Verordnung über den LEP HR ist am 01.07.2019 in Kraft getreten. Der LEP HR 

konkretisiert die im Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm genannten Grundsätze und 
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Ziele sachlich und räumlich für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg. Er konzentriert sich auf 

die allgemeine Festlegung des Siedlungsraumes und des zu erhaltenen Freiraumes sowie auf 

Festlegungen zur Verkehrsplanung. 

Für die Stadt Ziesar selbst ergeben sich unter Berücksichtigung des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes insbesondere folgende Ziele und Grundsätze:  

 

Siedlungsentwicklung: 

Ziele - Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen (Ziel 

5.2).  

 - In allen Gemeinden oder Gemeindeteilen, die keine Schwerpunkte für die 

Wohnsiedlungsflächenentwicklung gemäß Z 5.6 sind, ist eine Wohnsiedlungs-

entwicklung für den örtlichen Bedarf im Rahmen der Eigenentwicklung nach 

Absatz 2 möglich. Die Eigenentwicklung ist durch Innenentwicklung und 

zusätzlich im Rahmen der Eigenentwicklungsoption mit einem Umfang von bis 

zu 1 Hektar/1 000 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31. Dezember 2018) 

für einen Zeitraum von zehn Jahren für Wohnsiedlungsflächen möglich. 

Wohnsiedlungsflächen, die in Flächennutzungsplänen oder in Bebauungsplänen 

vor dem 15. Mai 2009 dargestellt bzw. festgesetzt wurden, aber noch nicht 

erschlossen oder bebaut sind, werden auf die Eigenentwicklungsoption 

angerechnet. (Ziel 5.5) 

 - Weitere Schwerpunkte der Wohnsiedlungsentwicklung sind die gemäß Ziel 3.3 

festgelegten Grundfunktionalen Schwerpunkte. Für die als Grundfunktionale 

Schwerpunkte festgelegten Ortsteile wird zusätzlich zur Eigenentwicklung der 

Gemeinde nach Z 5.5 eine Wachstumsreserve in einem Umfang von bis zu 2 

Hektar/ 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31. Dezember 2018) der 

jeweiligen Grundfunktionalen Schwerpunkte für einen Zeitraum von zehn Jahren 

für zusätzliche Wohnsiedlungsflächen festgelegt. (Ziel 5.7) 

Grundsätze: - Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungs-potenzialen 

innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme 

vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei 

sollen die Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwärmung 

insbesondere der Innenstädte ergeben, berücksichtigt werden. Die Funktionen 

Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erholung sollen einander räumlich 

zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden. (Pkt. 5.1).  

  Die Stadt ist nicht in der Lage, die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum nur unter 

Nutzung von Nachverdichtungspotentialen zu decken. Sie gewichtet die 

Befriedigung von Wohnbedürfnissen der Bevölkerung auch durch Siedlungs-

erweiterung von hier rund 0,6 ha höher als eine etwaig ausschließliche 

Siedlungsentwicklung innerhalb vorhandener Siedlungs-gebiete. Das Plangebiet 

grenzt unmittelbar an Siedlungsflächen an und ist durch die Gartenstraße und die 

Bundesstraße B 107 bereits verkehrlich erschlossen. Ziel des Bebauungsplanes ist 

es, fußläufig zum Stadtzentrum im diffusen Randbereich der Kernstadt die 

Entwicklungspotentiale am Rande einer bestehenden Siedlung (Stadt) unter 

Nutzung der vorhandenen Infrastruktur zu entwickeln. Die Kernstadt Ziesar ist 

offensichtlich der Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde. Insofern ist die neue 

Wohnsiedlungsfläche einem siedlungsstrukturell und funktional geeigneten 

Siedlungsschwerpunkt zugeordnet. 
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Kulturlandschaften und ländliche Räume: 

Grundsätze - Die ländlichen Räume sollen so gesichert und weiterentwickelt werden, dass sie 

einen attraktiven und eigenständigen Lebens- und Wirtschaftsraum bilden, ihre 

typische Siedlungsstruktur und das in regionaler kulturlandschaftlicher 

Differenzierung ausgeprägte kulturelle Erbe bewahren und ihre landschaftliche 

Vielfalt erhalten (Grundsatz 4.3).  

 

Freiraumentwicklung:  

Grundsätze - Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und 

entwickelt werden. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch 

nehmen oder neu zerschneiden, ist den Belangen des Freiraumschutzes 

besonderes Gewicht beizumessen. (Grundsatz 6.1) 

  Die Stadt Ziesar hat Möglichkeiten der Innenentwicklung geprüft und ist zum 

Ergebnis gekommen, dass die erhöhte Nachfrage nach Wohngrundstücken nicht 

innerhalb bestehender Siedlungsgebiete gedeckt werden kann. Sie misst der 

Befriedigung von Wohnbedürfnissen der Bevölkerung, insbesondere auch von 

Familien mit Kindern ein höheres Gewicht bei als dem Erhalt des betroffenen 

rund 0,6 ha großen Freiraums. Die Einschränkung der Siedlungsentwicklung auf 

baulich bereits überwiegend vorgeprägte Bereiche sichert eine Minimierung der 

Inanspruchnahme von Freiraum.  

In der Festlegungskarte erfolgt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes generalisiert keine 

Flächenzuordnung. Topographisch ist das Plangebiet der Siedlungsfläche zugeordnet. Die Stadt 

Ziesar ist kein zentraler Ort. 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Stellungnahmen vom 30.09.2022 und 

21.05.2024 mitgeteilt, Ădass die Planungsabsicht an die Ziele der Raumordnung angepasst ist. 

Aus raumordnerischer Sicht ist die Planung nicht als Innenentwicklung zu werten. Aufgrund der 

Inanspruchnahme von bisher nicht für Wohnsiedlungszwecke genutzten Flächen erfolgt eine 

Anrechnung auf die dafür eingeräumte Wachstumsreserve von 0,6 ha gemäß Ziel 5.7 LEP HR. 

Mit der vorliegenden Planung wird die Wachstumsreserve nicht überschritten.ñ 

 

Regionalplan Havelland-Fläming ï Sachlicher Teilregionalplan ĂGrundfunktionale 

Schwerpunkteñ 

Der sachliche Teilregionalplan ĂGrundfunktionale Schwerpunkteñ ist mit der Bekanntmachung 

der Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 51 am 23.12.2020 in Kraft getreten.  

Die Kernstadt bzw. der Ortsteil Ziesar ist als Grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. 

 

Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 

Der Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 wurde am 18.11.2021 von der 

Regionalversammlung durch Beschluss gebilligt und für die Beteiligung der in ihren Belangen 

berührten öffentlichen Stellen sowie für die öffentliche Auslegung der Unterlagen einschließlich 

Begründung und Umweltbericht bestimmt. 

In diesem ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in den Grundzügen als Teil des 

Vorbehaltsgebietes Siedlung festgelegt. Gemäß Grundsatz 1.1 kommt in den Vorbehaltsgebieten 
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Siedlung der Entwicklung von Wohnbauflächen bei der Abwägung mit konkurrierenden 

raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht zu. 

Das Vorhaben steht entsprechend im Einklang mit den in Aussicht genommenen Regelungen des 

Regionalplanes. Dies hat die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming in seiner 

Stellungnahme vom 06.05.2024 bestätigt. 

 

3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 

ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den 

Grundzügen dar. Eine wichtige Funktion erhält der Flächennutzungsplan aus § 8 Abs. 2 BauGB, 

wonach die unmittelbar rechtsetzenden Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln sind. Der Flächennutzungsplan bildet somit die erste Stufe im zweistufigen 

Planungssystem des Baugesetzbuches mit der vorbereitenden Bauleitplanung 

(Flächennutzungsplanung) als erster Stufe und der verbindlichen Bauleitplanung 

(Bebauungsplanung) als zweiter Stufe. Während der Flächennutzungsplan die städtebauliche 

Planung der Gemeinde in den Grundzügen vorzeichnet, hat der Bebauungsplan die Aufgabe, aus 

der aktuellen Situation heraus konkret und detailliert den vorgegebenen Rahmen auszufüllen.  

Die Stadt Ziesar verfügt über einen in Kraft getretenen Flächennutzungsplan. In diesem ist der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes in den Grundzügen als Bestandteil einer gemischten 

Baufläche dargestellt. Die Festsetzung des Bebauungsplanes über die zulässige Art der baulichen 

Nutzung als allgemeines Wohngebiet ist somit nicht gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus den 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt. Der Flächennutzungsplan wird daher im 

Parallelverfahren geändert (10. Änderung des FNP). 

 

3.3 Bestehendes Recht im Plangebiet 

Das Plangebiet umfasst gegenwärtig ausschließlich Flächen, die planungsrechtlich dem 

Außenbereich zuzuordnen sind. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist somit gegenwärtig in der 

Regel auf Grundlage des § 35 BauGB zu beurteilen. 

 

3.4 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 

Mit Ausnahme von 3 Laubbäumen an der südlichen Grenze des Flurstücks 407 zur Gartenstraße, 

die entsprechend der Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark geschützt ist, befinden sich 

innerhalb des Plangebietes keine Schutzgebiete und Schutzobjekte nach dem Naturschutzrecht.  

 

3.5 Artenschutz 

Die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG beziehen sich auf den Vollzug von 

Bebauungsplänen (insbesondere Baugenehmigungsverfahren). Dort sind die artenschutz-

rechtlichen Probleme also abschließend zu lösen. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist jedoch 

hinreichend vorab zu klären, ob ein Bebauungsplan vollziehbar ist oder ob seiner 

Verwirklichung unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. Ein 

Bebauungsplan der artenschutzrechtlich nicht vollziehbar ist, wäre nicht erforderlich und daher 

unwirksam.  

Die bestehende Biotopstruktur im Plangebiet und seiner direkten Umgebung (vgl. Kap. 2.1 und 

2.2) liefert keine Anhaltspunkte dafür, dass der Bebauungsplan aufgrund artenschutzrechtlicher 



Bebauungsplan ĂWohngebiet GartenstraÇe / Ecke Am Bahnhofñ der Stadt Ziesar 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dipl.-Geogr. Torsten Vogenauer 12 

Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht vollziehbar sein könnte. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit wurde als Voraussetzung für die Bewältigung der Belange des Artenschutzes 

im Bebauungsplan-Verfahren ein Artenschutzgutachten
1
 erstellt. Der Artenschutzbeitrag kommt 

zusammengefasst zu folgendem Ergebnis: ĂDas Plangebiet hat aufgrund von Biotopausstattung, 

Bewirtschaftung und räumlicher Lage nur ein geringes Potential für Vorkommen 

gemeinschaftlich geschützter Arten. Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung werden 

jedoch vorsorglich noch geeignete Maßnahmen festgelegt, um bei Vollzug des Bebauungsplanes 

ein mögliches Eintreten artenschutzrechtlicher Verbote zu vermeiden. Mit der Umsetzung der 

empfohlenen Maßnahmen wird der Bebauungsplan keine Artenschutzkonflikte und damit keine 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bewirken.ñ  

Unter Kapitel 4.6 ï ĂEmpfehlung von VermeidungsmaÇnahmenñ wird ausgef¿hrt: ĂDie 

folgenden Maßnahmen sind geeignet, um im künftigen Baugenehmigungsverfahren ein 

mögliches Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände für Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie und europäischer Vogelarten zu vermeiden. 

-  Baumfällungen / Gehölzschnitte sind nur außerhalb der Vegetationsperiode im Zeitraum 

vom 01. Oktober bis 28. Februar auszuführen. Gehölzeingriffe in der Vegetationszeit 

erfordern eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung. 

-  Die Grünflächen sind weiterhin zu beweiden oder zu mähen, um die Vegetation kurz zu 

halten und dadurch mögliche Brutansiedlungen von Bodenbrütern zu vermeiden.ñ 

Der Artenschutzbeitrag mit seinen Ergebnissen ist im Einzelnen Anhang 2 zu entnehmen. 

 

3.6 Denkmalschutz 

Baudenkmalschutz 

Die untere Denkmalschutzbehörde hat mit Stellungnahme vom 22.05.2024 insbesondere 

Folgendes mitgeteilt: 

ĂIm Planungsgebiet befinden sich keine Baudenkmale. Von der Planung sind allerdings folgende 

Objekte in der Umgebung betroffen:  

a) Stadtanlage, Historische Altstadt Ziesar, Denkmalbereich (Obj.-Nr.: 09190608), lt. Satzung 

zum Schutz des Denkmalbereiches der historischen Altstadt von Ziesar im Kreis Potsdam-

Mittelmark. Veröffentlicht in: Amtsanzeiger des Amtes Ziesar, 5. Jg., Woche 1 vom 

03.01.1998 und Amtsblatt des Amtes Ziesar, 13. Jg., Nr. 8, vom 05.08.2006   

b) Streckenstück Bahntrasse, Buckautalbahn, einschließlich Anschlussgleis zum ehemaligen 

Quelleauslieferungslager in Bücknitz und Endpunkt Görzke sowie dort aufgestellte 

Diesellok, Einzeldenkmal (Obj.-Nr.: 09190868) 

c) Bahnhofsanlage, Hauptbahnhof (Neuer Ostbahnhof), mit Empfangsgebäude, Güterschuppen, 

Toilettengebäude und doppelständigem Lokschuppen mit Wasserturm, Einzeldenkmal 

(Obj.-Nr.: 09190019 u.a.) 

Die genannten Objekte sind gemäß §§ 1 und 2 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz 

(BbgDSchG ï GVBl Land Brandenburg Teil I Nr. 9 vom 24.05.2004, S. 215 ff) Denkmale. Sie 

wurden unter o.g. Obj.-Nr. rechtskräftig nachrichtlich nach § 3 BbgDSchG als Einzeldenkmal 

sowie als Denkmalbereich in die Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen. 

Einwendungen: Keine, wenn die denkmalschutzrechtlichen und denkmalfachlichen 

Anforderungen für den geltenden Umgebungsschutz beachtet werden.ñ 

                                                 
1
 PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan ĂWohngebiet GartenstraÇe / Ecke Am Bahnhofñ der Stadt Ziesar - 

Ergebnisbericht der Untersuchung artenschutzrechtlicher Belange; Finowfurt Oktober 2022 
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Mit Schreiben vom 19.02.2025 hat die untere Denkmalschutzbehörde ihre erste Stellungnahme 

wie folgt konkretisiert: 

ĂDie im TºB-Verfahren aufgelisteten Denkmale in der Umgebung des geplanten 

Bebauungsplanes, die historische Altstadt Ziesar, die Buckautalbahn sowie der Hauptbahnhof 

Ziesar, sind differenziert zum Bebauungsgebiet in Bezug zu setzen. Zur Altstadt, als 

geschütztem Denkmalbereich, besteht keine direkte Sichtbeziehung. Als dominierende 

Silhouette mit ihren prägnanten Höhen ist diese zu berücksichtigen, wie beispielsweise bei 

Windkraftanlagen. Jedoch handelt es sich bei dem Bebauungsgebiet um eine Wohnbebauung, 

die nur zweigeschossige Gebäude vorsieht; damit ist dieser Bezug zu vernachlässigen. 

Zum Bahnhof besteht eine Sichtbeziehung, die jedoch ebenfalls abgeschwächt zu werten ist, da 

das Bahnhofsgebäude von der Straße zurückgesetzt ist. 

Die Buckautalbahn als Technisches Denkmal verläuft entlang der B102, gegenüber dem 

geplanten Wohngebiet. Somit befindet sich das Denkmal in der näheren Umgebung und 

unterliegt dem Schutz laut § 9 Abs. 1 BbgDSchG. Da die Entwicklung der Bahnstrecke zu einem 

Radweg in der zweiten Jahreshälfte 2024 wieder fokussiert wurde und in Planung ist, wird von 

den im Vorfeld festzusetzenden Gestaltungsvorgaben abgesehen. 

Wie im TöB-Bescheid geschrieben, ist durch das Wohngebiet keine Beeinträchtigung zu 

erwarten. Für nachfolgende Bauvorhaben ist jedoch eine denkmalrechtliche und denkmalfach-

liche Prüfung notwendig. Diese erfolgt in der Regel im Rahmen des Baugenehmigungs-

verfahrens. Darum sollte auf die Denkmale im Bebauungsplan in der näheren Umgebung 

unbedingt hingewiesen werden. 

In dem Baugenehmigungsverfahren wird dann auf notwendige Auflagen geschaut. Das könnten 

evtl. Abstimmungen zur Farbe oder des Materials sein. Als Hinweis kann der Verzicht von 

grellen Farben, dazu zählt auch weiß, und glänzenden oder reflektierenden Oberflächen gesehen 

werden, sowie starke Kontraste im Farbkonzept. Die Umgebung des Denkmals soll sich farblich 

zurücknehmen und keine Unruhe erzeugen. 

Ebenso sind für den zu bebauenden Bereich eher ortstypische Gebäudetypen mit klaren 

Fassadengliederungen wünschenswert. Eine Vorgabe zu Dachform und Dachdeckung ist nicht 

notwendig und muss auch immer im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau betrachtet 

werden. 

Mehrfamilienhäuser sind in diesem Bebauungsgebiet möglich, aber auf die ausgewiesene 

Geschosshºhe von max. zwei Vollgeschossen begrenzt.ñ 

Aus der Stellungnahme der Behörde ergibt sich, dass es nicht erforderlich ist, bereits im 

Bebauungsplan Gebäudekubaturen oder die äußere Gestaltung der Gebäude in ihren Einzelheiten 

verbindlich durch Festsetzungen zu regeln. Die zukünftigen Bauherren werden ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass dazu Abstimmungen mit der zuständigen Behörde im Vollzug des 

Bebauungsplanes erforderlich sind. Diesbezügliche Hinweise werden in den Bebauungsplan 

aufgenommen. 

Auch zur Sicherung und behutsamen Weiterentwicklung des orts- und regionaltypischen 

Ortsbildes wird für die Hauptgebäude lediglich bestimmt, dass der Neigungswinkel der Dächer 

zwischen 20 Grad und 50 Grad betragen muss (vgl. auch Kapitel 4.8).  

 

Bodendenkmale 

Die untere Denkmalschutzbehörde hat mit Stellungnahme vom 22.05.2024 insbesondere 

Folgendes mitgeteilt: 
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ĂNach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale gem. §§ 1 und 2 

Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG- GVBl Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S. 215 

ff. bekannt. 

Unabhängig davon können jederzeit bei mit Erdeingriffen verbundenen Baumaßnahmen, wie sie 

auch im Untersuchungsraum geplant sind, Bodendenkmale z.B. in Form von Steinsetzungen, 

Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Knochen, Stein- oder 

Metallgegenstände entdeckt werden.  

Aus diesem Grund wird empfohlen, im Vorfeld von Bauarbeiten eine archäologische 

Bestandsanalyse durchführen zu lassen. 

Werden Bodendenkmale entdeckt, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 

und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen 

Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind 

mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten 

und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 11 Abs. 3 

BbgDSchG). 

Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen 

Landesmuseum zu ¿bergeben (Ä 11 Abs. 4 und Ä 12 BbgDSchG).ñ 

 

 

4. Planungskonzept/Begründung der Festsetzungen/Abwägung 

 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet 

Die Baugebiete des Plangebietes werden als allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Allgemeine 

Wohngebiete sind Baugebiete, die vorwiegend dem Wohnen dienen. Auch andere Nutzungen 

sind jedoch allgemein bzw. ausnahmsweise zugelassen. Die Festsetzung dient dementsprechend 

dem Ziel, eine städtebauliche Entwicklung zu sichern, die sich am Nutzungskatalog des § 4 

BauNVO orientiert und zukünftig weitgehend die Wohnruhe gewährleistet. 

Im allgemeinen Wohngebiet werden einzelne gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO allgemein 

zulässige Nutzungen auf Grundlage des § 1 Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen. Dies erfolgt durch 

folgende textliche Festsetzung: ĂDie gemªÇ Ä 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulªssigen Schank- und 

Speisewirtschaften sowie die gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulässigen Anlagen für 

kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind nicht zulªssig.ñ Damit werden 

im allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO nur Wohngebäude, der 

Versorgung des Gebiets dienende Läden, nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für 

soziale Zwecke zulässig sein. Die Festsetzung dient dem städtebaulichen Ziel, im Plangebiet nur 

Wohnnutzungen und der Versorgung des Gebietes dienende Einrichtungen zu ermöglichen. 

In den Bebauungsplan wird weiterhin folgende textliche Festsetzung aufgenommen: ĂDie gemªÇ 

§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.ñ Mit dieser 

Festsetzung werden im Plangebiet alle gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen ausgeschlossen.  
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4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Als Maße der baulichen Nutzung werden im vorliegenden Bebauungsplan die Grundflächenzahl 

und die Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt. 

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die GRZ gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche von 

baulichen Anlagen überdeckt werden dürfen. Die zulässige Grundfläche orientiert sich auf die 

direkt der Hauptanlage zugeordneten baulichen Anlagen. Bestandteil der Hauptanlage sind auch 

die an das Wohnhaus angebauten Terrassen. Die zulässige Grundfläche darf durch die 

Grundflächen insbesondere von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie von 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO um 50 vom Hundert überschritten werden. 

Im allgemeinen Wohngebiet wird zur Sicherung einer aufgelockerten Bebauung mit relativ 

hohem Freiflächenanteil eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt. Diese GRZ orientiert 

sich an dem städtebaulichen Ziel, auf den Grundstücken, die laut städtebaulichem Konzept 

zwischen rund 480 m
2
 und 680 m

2
 groß sind, nicht mehr als ein Wohnhaus (inkl. angebauter 

Terrasse) mit bis zu rund 140 m
2
 (bei 480 m

2
 großem Grundstück) bzw. 200 m

2
 (bei 680 m

2
 

großem Grundstück) Grundfläche zu ermöglichen. Sie belässt hinreichende Entwicklungs-

möglichkeiten für die Errichtung von Wohnhäusern, sichert jedoch gleichzeitig einen 

vergleichsweise hohen Freiflächenanteil auf den Grundstücken, der Raum für die Erhaltung bzw. 

Pflanzung von Bäumen und Sträuchern bietet. Mindestens 55 % der jeweiligen 

Baugrundstücksflächen dürfen nicht durch bauliche Anlagen überdeckt werden und sind zu 

bepflanzen oder gärtnerisch anzulegen. 

 

Anzahl der Vollgeschosse 

Ein Inhalt des städtebaulichen Konzeptes ist die Sicherung einer kleinteiligen ortsüblichen 

Wohnbebauung am Stadtrand mit maximal 2 Vollgeschossen. Für das allgemeine Wohngebiet 

wird die Anzahl deshalb mittels Festsetzung auf maximal II beschränkt.  

 

4.3 Überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im vorliegenden Bebauungsplan mittels 

Baugrenzen als Baufensterausweisungen festgesetzt. Die Baugrenze gibt die äußere Grenze der 

möglichen Bebauung für die Hauptgebäude bzw. -nutzungen an. Es wird darauf hingewiesen, 

dass auch innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen die gemäß § 6 BbgBO erforderlichen 

Abstandsflächen zu den Grundstücksgrenzen und zu Nachbargebäuden einzuhalten sind. 

Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich an den Grundzügen des 

vorliegenden städtebaulichen Konzeptes (vgl. Anlage 1), belassen jedoch größere Spielräume in 

Bezug auf die mögliche Anordnung der Wohngebäude auch in Abhängigkeit von den zukünftig 

tatsächlich erzielten Grundstücksgrößen bzw. ïzuschnitten. Die konkrete Grundstückseinteilung 

ist kein Inhalt des Bebauungsplanes.   

Als Tiefe der überbaubaren Grundstücksflächen wird in der Regel 18 m festgesetzt. Dies belässt 

relativ große Spielräume für die individuelle Anordnung der Wohngebäude inkl. der angebauten 

Terrassen. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in einem Abstand von 14 m zur östlichen 

Plangebietsgrenze festgesetzt. Dadurch soll aus Gründen des Immissionsschutzes eine 

Mindestentfernung zur Bundesstraße gesichert werden. 
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Zur Gartenstraße hin wird die überbaubare Grundstücksfläche in einem Abstand von 3 m 

festgesetzt, und damit aus Gründen des Immissionsschutzes um einen Meter weiter als noch im 

Vorentwurf vom November 2023. 

Durch die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen werden hinreichend Spielräume für 

die Errichtung von Wohnhäusern auf den jeweiligen Grundstücken ermöglicht. Gleichzeitig 

werden in der Regel zusammenhängende nicht überbaubare Grundstücksflächen gesichert, die 

zum Beispiel als Hausgärten Raum für Pflanzmaßnahmen bieten.  

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können ansonsten allgemein Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauGB zugelassen werden. Gleiches gilt für bauliche Anlagen, die nach der 

BbgBO in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können. Einer gesonderten 

Festsetzung hierzu bedarf es nicht. 

 

4.4 Bauweise 

Um im Plangebiet eine relativ lockere extensive Bebauung zu gewährleisten, sind im 

allgemeinen Wohngebiet nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Die gemäß § 6 BbgBO 

einzuhaltenden Abstandsflächen zu den Grundstücksgrenzen und zu Nachbargebäuden sind bei 

der Errichtung der Hauptgebäude zu beachten. 

 

4.5 Verkehrsflächen und Sichtfelder 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Gartenstraße und der StraÇe ĂAm Bahnhofñ 

(Bundesstraße B 107) her. Beide öffentliche Straßen grenzen an das Plangebiet an. 

Gemäß dem städtebaulichen Konzept (siehe Anlage 1) ist beabsichtigt, die verkehrliche 

Erschließung des neuen Wohngebietes von der B 107 her durch eine Zufahrt (für die private 

Verkehrsfläche) und von der Gartenstraße her durch eine Zufahrt zu zwei Baugrundstücken zu 

sichern. 

 

Private Verkehrsfläche mit Bewegungsfläche Feuerwehr und Gemeinschaftsaufstellfläche 

für Abfall - und Wertstoffbehälter 

Zur Sicherung einer geordneten verkehrlichen Erschließung der gemäß dem städtebaulichen 

Konzept (vgl. Anhang 1) neun beabsichtigten Wohngrundstücke im nördlichen und mittleren 

Teil des allgemeinen Wohngebietes wird eine private Verkehrsfläche ohne Wendeanlage 

festgesetzt. Die private Verkehrsfläche dient ausschließlich der inneren Erschließung dieser neun 

Baugrundstücke. Die Stadt beabsichtigt nicht, die für die Erschließung der beabsichtigten neun 

Baugrundstücke benötigte Fläche zu erwerben. Die Fläche ist den Eigentümern der durch die 

Verkehrsfläche erschlossenen Baugrundstücke zuzuordnen. 

Die Lage und Ausdehnung der privaten Verkehrsfläche wird entsprechend dem städtebaulichen 

Konzept (siehe Anlage 1) festgesetzt. Die festgesetzte Breite von 5,50 Meter ermöglicht 

entsprechend den aktuellen Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) ein Begegnen 

von oder Vorbeifahren an Lkw´s durch Pkw´s. Dadurch ist auch das Parken einzelner 

Kraftfahrzeuge innerhalb der privaten Verkehrsfläche außerhalb der Zufahrten zu den einzelnen 

Baugrundstücken möglich. 

Die private Verkehrsfläche ist Hauptstrang des Wegenetzes innerhalb des betroffenen 

allgemeinen Wohngebietes. Eine Verlängerung oder die konkrete Anordnung der Zufahrten zu 

beabsichtigten Hinterliegergrundstücken ist daher im Einzelfall Inhalt der verkehrlichen 

Organisation innerhalb des unmittelbar an die private Verkehrsfläche angrenzenden Teiles des 
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allgemeinen Wohngebietes und kein Inhalt der Festsetzungen des Bebauungsplanes. Sie ist 

Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens.  

Eine Befahrung der privaten Stichstraße (Sackgasse) zur Erschließung des allgemeinen 

Wohngebietes durch Müllfahrzeuge ist nicht beabsichtigt. Die Abfallentsorgung der 

beabsichtigten hinteren Grundstücke soll über die angrenzende Bundesstraße erfolgen.  

Zum Entsorgungszeitpunkt sollen die Abfalltonnen durch die Anwohner der privaten 

Verkehrsfläche zu einem für Entsorgungsfahrzeuge erreichbaren Bereitstellungsplatz gebracht 

und nach Entleerung wieder abgeholt werden. Die Entfernung von dem hintersten 

Wohngrundstück zum geplanten Bereitstellungsplatz beträgt gemäß dem städtebaulichen 

Konzept (vgl. Anhang 1) rund 60 m. Die beabsichtigte Entsorgungslösung für die hinteren 

Wohngrundstücke ist bei dieser Entfernung noch praktikabel und zumutbar.   

Der Bereitstellungsplatz wird als Gemeinschaftsstellfläche für Abfall- und Wertstoffbehälter 

festgesetzt. Die Gemeinschaftsaufstellfläche ist den durch die private Verkehrsfläche 

erschlossenen Baugrundstücken zugeordnet. 

Gemäß § 5 Abs. 1 BbgBO sind bei Gebäuden die ganz oder teilweise mehr als 50 m von einer 

ºffentlichen Verkehrsflªche entfernt sind, u. a. Bewegungsflªchen gemªÇ der ĂRichtlinien ¿ber 

Flªchen f¿r die Feuerwehrñ herzustellen, wenn sie aus Gr¿nden des Feuerwehreinsatzes 

erforderlich sind. Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen im Verlauf der privaten 

Verkehrsfläche liegen in maximal rund 80 m Entfernung zur nächstgelegenen öffentlichen 

Verkehrsfläche (Bundesstraße). Es ist somit davon auszugehen, dass im hinteren Bereich der 

privaten Verkehrsfläche Bewegungsflächen aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich 

werden. Aufgrund dessen wird im hinteren Teil der privaten Verkehrsfläche eine Fläche für die 

Feuerwehr in einer Breite von 7 m und mindestens 12 m festgesetzt. Auf dieser Fläche ist die 

erforderliche Feuerwehrbewegungsfläche zu sichern. 

Die Verkehrswege innerhalb der privaten Verkehrsfläche sind nach den ĂMuster-Richtlinien 

¿ber Flªchen f¿r die Feuerwehrñ Fassung Februar 2007 zuletzt geªndert im Oktober 2009, als 

Mindestanforderung auszuführen. Die Stadt Ziesar regelt mit dem Grundstücksentwickler die 

Mindestanforderungen zur Ausführung der privaten Verkehrsfläche mittels städtebaulichen 

Vertrages. 

Im Vollzug des Bebauungsplanes ist sicherzustellen, dass die Feuerwehrzufahrt und die 

Bewegungsfläche zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten sind. 

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat mit Stellungnahme von 06.2024 auch folgenden Hinweis 

gegeben: ĂDie konkrete Ausführungsplanung der Zufahrt (Lage- und Höhenplan mit Angaben zu 

den Bestands- und Planungshöhen, Regelquerschnitt, Nachweis der Schleppkurven, der 

Sichtfelder und der Entwässerung) ist rechtzeitig vor dem geplanten Baubeginn mit dem LS, 

Dezernat Planung West einvernehmlich abzustimmen. Die Zustimmung des LS zu den 

Planunterlagen ist Voraussetzung für die Änderung des Zufahrtsanschlusses zur Privatstraße. Die 

Kosten für die Zufahrt und den ggf. erforderlichen Anpassungen an der B 107 sind durch den 

Vorhabenträger zu tragen.ñ Der Hinweis ist im Vollzug des Bebauungsplanes zu beachten. Die 

Stadt Ziesar regelt mit dem Grundstücksentwickler Grundsätze zur Ausführung der privaten 

Verkehrsfläche und die vollständige Kostenübernahme für die Anlage der Zufahrt und ggf. 

erforderlicher Anpassungen an der B 107 mittels städtebaulichen Vertrages. 

 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat in seiner Stellungnahme vom 19.09.2022 zum ersten 

Vorentwurf vom August 2022 mitgeteilt, dass weiteren Zufahrten zur Bundesstraße nicht 

zugestimmt wird. Um die potentiell mögliche Errichtung weiterer Zufahrten auszuschließen, 
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wird die Straßenbegrenzungslinie entlang der Bundesstraße (einschließlich des Kurvenbereiches 

zur Gartenstraße) mit Ausnahme der Anbindung der privaten Verkehrsfläche als Bereich ohne 

Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 

 

Sichtfelder 

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat mit Stellungnahme von 06.2024 gefordert, dass im Bereich 

des Zufahrtsanschlusses zur Privatstraße für wartende Kraftfahrer, die in die Bundesstraße 

einbiegen wollen, die gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 

vorgegebenen Sichtfelder auf den bevorrechtigten Rad- und Kfz-Verkehr zu gewährleisten sind. 

Die Sichtfelder sollen im Bebauungsplan dargestellt werden. Die Freihaltung der Sichtfelder 

durch bauliche Anlagen oder Bewuchs soll textlich gesichert werden. 

Das Sichtfeld für die Haltesicht auf bevorrechtigte Kfz der Bundesstraße (Schenkellänge 70 m 

bei zulässiger Geschwindigkeit von 50 km/h) und das Sichtfeld für die Haltesicht auf 

bevorrechtigte Radfahrer des Radweges westlich der Fahrbahn der Bundesstraße (Schenkellänge 

30 m) werden im Bebauungsplan als Hinweis dargestellt. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes werden beidseitig zur privaten 

Verkehrsfläche bis zu 2 m tiefe Flächen als Sichtdreieck festgesetzt. Mittels textlicher 

Festsetzung wird bestimmt, dass innerhalb dieser Flächen bauliche Anlagen und Bepflanzungen 

nur bis zu einer Höhe von maximal 0,80 m zulässig sind. Entlang der Begrenzungslinien der 

Sichtdreiecke zu den Verkehrsflächen sind nur Einfriedungen bis max. 0,80m zulässig. Durch 

diese Festsetzungen wird beidseitig eine günstige Anfahrsicht gesichert. Die Festsetzung erfolgt 

gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB und § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 

BbgBO. 

 

4.6  Grünordnerische Festsetzungen 

Anpflanzen von Bäumen  

Zur Sicherung einer allgemein durchgrünten Baustruktur wird festgesetzt, dass je 250 m
2
 

Grundstücksfläche ein heimischer großkroniger standortgerechter Laubbaum als Hochstamm mit 

einem Stammumfang von mindestens 10 cm neu zu pflanzen ist. Bei der Ermittlung der Zahl der 

zu pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume einzurechnen, sofern sie den oben genannten 

Anforderungen entsprechen. Hecken sind nur aus heimischen Laubholzarten zu pflanzen. Es 

wird auf die Arten der in der Anlage 1 zum Gemeinsamen Erlass des Ministeriums für 

Infrastruktur und Landwirtschaft und des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von Gehölzen 

in der freien Natur vom 18. September 2013 (ABl. S. 2812ff) in Tabelle 1 enthaltenen Liste 

gebietsheimischer Gehölze Brandenburgs Bezug genommen. Es sind auch Kultur-Apfel (Malus 

domestica), Kultur-Birne (Pyrus communis), Kultur-Pflaume (Prunus domestica) und Sauer-

kirsche (Prunus cerasus) zulässig. 

Dies bedeutet, dass auf den einzelnen gemäß städtebaulichem Konzept zwischen rund 480 m
2
 

und 680 m
2
 großen Baugrundstücken jeweils mindestens ein Baum (bei Grundstücksgrößen 

unter 500 m
2
) oder mindestens 2 Bäume (bei Grundstücksgrößen zwischen 500 m

2
 und 750 m

2
) 

als Hochstämme zu pflanzen oder zu erhalten sind. Dies sind bei 9 geplanten Grundstücken mit 

einer Größe von mehr als 500 m
2
 und 2 geplanten Grundstücken mit einer Größe von weniger als 

500 m
2
 insgesamt 20 Laubbäume. 
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Die drei entsprechend der Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark geschützten 

Laubbäume an der südlichen Grenze des Flurstücks 407 zur Gartenstraße werden nicht zum 

Erhalt festgesetzt. Der langfristige Erhalt dieser Bäume ist aufgrund ihrer unmittelbaren 

Grenzlage wenig praktikabel und städtebaulich nicht erforderlich. Der Verlust dieser Bäume 

wird durch die allgemeine Pflanzbindung von Bäumen auf den Baugrundstücken mehr als 

kompensiert. 

 

4.7 Niederschlagsversickerung  

Gemäß § 54 Abs. 4 BbgWG ist Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung 

des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen. Die Stadt 

Ziesar bestimmt mittels textlicher Festsetzung, dass das auf den Baugrundstücken anfallende 

Niederschlagswasser auf Vegetationsflächen oder in Sickeranlagen auf den Grundstücken selbst 

zu versickern ist. Dies gilt auch für das (zukünftige) Grundstück der privaten Verkehrsfläche. 

Für die Niederschlagsversickerung sollen demnach die jeweiligen Grundstückseigentümer 

zuständig sein.  

Auf den Baugrundstücken stehen unter Hinweis auf die Festsetzung einer GRZ von 0,3 

hinreichend Flächen zur vollständigen Versickerung des auf den jeweiligen Baugrundstücken 

anfallenden Niederschlagswasser zur Verfügung. Die konkrete technische Lösung zur Sicherung 

einer vollständigen und schadlosen Versickerung des Regenwassers auf den Baugrundstücken 

und insbesondere innerhalb der privaten Verkehrsfläche sollen für jeden Einzelfall im Vollzug 

des Bebauungsplanes konkretisiert und nachgewiesen werden. Innerhalb der Baugrundstücke 

soll eine Versickerung vorzugsweise über begrünte Mulden und nur bei Erfordernis im Einzelfall 

über ein Mulden-Rigolen-System erfolgen. Innerhalb der privaten Verkehrsfläche wird für die 

vollständige Versickerung des auf dem zukünftigen Straßengrundstück anfallenden 

Niederschlagswassers die Anlage von hinreichend dimensionierten Rigolen unter der Fahrbahn 

erforderlich sein.  

Entsprechend des Bodengutachtens
2
 stehen im Plangebiet unterschiedliche Böden an, die jeweils 

versickerungsfähig sind, auch wenn sie keine optimalen Voraussetzungen für eine Nieder-

schlagsversickerung bieten. In der Themenkarte ĂRetentionsflªchen ¦berschwemmungñ unter 

geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/1315 sind für das Plangebiet und seine nähere 

Umgebung keine Signaturen enthalten, aus der eine mangelnde Versickerungsfähigkeit 

abgeleitet werden könnte. Im Vollzug des Bebauungsplanes wird es erforderlich sein, dass jeder 

Grundstückseigentümer für sein Grundstück ein Bodengutachten fertigt und die Bemessungs-

grundlagen für die vollständige Niederschlagsversickerung auf seinem Grundstück konkret 

ermittelt. 

Im Bodengutachten
2
 wird auch auf folgende Sachverhalte hingewiesen: ĂOberhalb der humosen 

Decksandschicht, des schluffigen bis stark schluffigen Sandes sowie des Geschiebebodens sind 

nach Niederschlägen temporªre Stauwasserbildungen mºglichñ und ĂBei dem anstehenden 

Geschiebeboden handelt es sich um einen Boden der bei Wasserzutritt von seinem natürlichen 

Zustand in einen breiigen bis weichen Zustand ¿bergeht.ñ 

Gemäß der Themenkarte ĂStarkregengefahrenñ unter geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/ 

start/map/6854 sind auf Teilen des Plangebietes nach Starkniederschlagsereignissen auch 

temporäre Überflutungen mit einer Tiefe von mehr als 10 cm nicht ausgeschlossen.  

                                                 
2
 INGENIEURBÜRO FÜR BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN UND ALTLASTENERKUNDUNG JÜRGEN 

MARKAU: Projekt-Nr. 155/2022/B ï Ergebnis der ausgeführten Rammkernsondierungen RKS 1 bis 5 zum 

Bauvorhaben Gartenstraße in der Gemarkung Ziesar Flur 5 Flurstücke 407 und 422, Falkensee 01.08.2022 
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Die zukünftigen Bauherren werden daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Wasser im 

Plangebiet nach Starkniederschlagsereignissen auch temporär an der Oberfläche stehen kann. 

Dies ist bei der Planung und Errichtung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen zu 

beachten. 

 

4.8 Belange des Immissionsschutzes 

Das neu festgesetzte allgemeine Wohngebiet befindet sich im Einwirkbereich der Ortsdurchfahrt 

einer Bundesstraße und in der Nähe von Gewerbebetrieben. Ab etwa 30 m nordöstlich des 

Plangebietes befindet sich eine Schafweide. 

Das Landesamt für Umwelt als für den Immissionsschutz zuständige Behörde hatte mit 

Stellungnahme vom 04.10.2022 zum ersten Bebauungsplan-Vorentwurf vom August 2022 

mitgeteilt, dass für eine abschließende Beurteilung der Immissionssituation ein Gutachten 

bezüglich der Verkehrslärmbelastung und des Gewerbelärms erforderlich ist. Unter 

Berücksichtigung dieser Empfehlung wurde eine Immissionsprognose des Verkehrs- und 

Parkplatzlärms erarbeitet (siehe Anhang 3). 

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen 
3
: 

1. Der Straßenverkehrslärm überschreitet die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 

18005 für ein Allgemeines Wohngebiet. Daher sind Maßnahmen zum passiven Schallschutz 

der Wohngebäude bis in eine Entfernung von 20 m zur südöstlichen Grenze des Plangebiets 

im B-Plan festzusetzen. Das höchste berechnete erforderliche Schalldämm-Maß der 

Außenbauteile wird an dem Eckhaus zur Gartenstraße benötigt und beträgt 36 dB. 

Zur Festlegung des passiven Schallschutzes wird folgende textliche Festsetzung empfohlen: 

ĂZum Schutz vor Verkehrslªrm m¿ssen bei Errichtung,  nderung oder Nutzungsªnderung 

von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude 

in einem Abstand von 20 m zur südöstlichen B-Plangrenze sowie von 3 m zur südwestlichen 

B-Plangrenze bewertetes Gesamt-Bauschalldämm-Maß (R'w,ges) aufweisen, das nach 

folgender Gleichung gemäß DIN 4109: 2018-01 zu ermitteln ist: 

R'w,ges = La ï KRaumart 

mit La = maßgeblicher Außenlärmpegel 

mit KRaumart  =  30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen  

 =  35 dB für Büroräume und Ähnliches. 

Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels La erfolgt hierbei entsprechend Abschnitt 

4.4.5.3 gemäß DIN 4109-2:2018-01. 

Der Nachweis der Erfüllung dieser Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren unter 

Anwendung der Regelungen der DIN 41 09-2; 2018 Schallschutz im Hochbau -Teil 2: 

"Rechnerische Nachweise" zu erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere 

die Korrektur der Verhältnisse Raum-Fassadenfläche zu Raum-Grundfläche sowie die nach 

DIN 4109 geforderten Sicherheitsbeiwerte zu beachten. Folgende maßgebliche 

Außenlärmpegel sind maximal in den Plangebieten zu erwarten: 

- Baugrenze WA 1, südost: 69 dB(A) 

- Baugrenze WA 1, südwest: 66 dB(A) 

                                                 
3
 INGENIEURGESELLSCHAFT BBP BAUCONSULTING MBH: 08892/5/01-04/4 Immissionsprognose des Verkehrslärms 

und Gewerbelärms, Berechnung der Schalldämmung der Außenfassaden zum 

Bebauungsplan ĂWohngebiet GartenstraÇe/Ecke Am Bahnhofñ der Stadt Ziesar, Berlin 10.10.2024, Seite 28 ff. 
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- Baugrenze WA 2, südost: 60 dB(A) 

- Baugrenze WA 3, südost: 66 dB(A).. 

Dabei sind die lüftungstechnischen Anforderungen für die Aufenthaltsräume durch den 

Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit nächtlichen Beurteilungspegeln 

>50 dB(A) zu ber¿cksichtigen.ñ 

Die empfohlene Festsetzung wird in den Bebauungsplan aufgenommen. Dabei ist die 

ĂBaugrenze WA 1, südostñ mit der festgesetzten Linie lo und die ĂBaugrenze WA 3, südostñ 

mit der festgesetzten Linie ps identisch. F¿r die ĂBaugrenze WA 1, südwestñ zur GartenstraÇe 

hin ist keine Festsetzung mehr erforderlich, da die Baugrenze im Vergleich zum 

begutachteten BP-Vorentwurf vom November 2023 auf einen Abstand von 3 m zur 

Plangebietsgrenze verschoben wurde. Hier sind nur Festsetzungen bis zu einem Abstand von 

3 m erforderlich. F¿r die ĂBaugrenze WA 2, s¿dostñ ist keine Festsetzung erforderlich. 

Zur Ermittlung der detaillierten Angaben der maximalen Außenlärmpegel wird auf das 

Schallgutachten, Tabelle 9.2 und Anlage 2.1.3 verwiesen. 

2. Der Gewerbelärm auf den benachbarten Grundstücken der Dachdeckerei Peters und der 

Baumpflege Räbel, sowie zwei weiteren Gewerbegrundstücken hält nach den Ergebnissen der 

durchgeführten Schallmessungen und den daraus abgeleiteten Prognoseansätzen den 

Immissionsrichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet am Tage gerade ein. Damit wäre dieser 

Gewerbelärm als immissionsverträglich einzustufen. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass 

sich die Bewohner der rückwärtigen Häuser im Plangebiet von diesen Lärmquellen, 

insbesondere nachmittags belästigt fühlen. 

 Es muss den Erwerbern der Baugrundstücke bewusst sein, dass sie diesen Gewerbelärm 

besonders nachmittags häufig hören werden, auch wenn er sich im Rahmen der zulässigen 

Richtwerte hält. Schallschutzmaßnahmen gegenüber diesem Gewerbelärm sind praktisch 

nicht möglich. Die Anwendung von Schallschutzfenstern gegenüber Gewerbelärm ist nicht 

zulässig. Eine Einschränkung der Gewerbebetriebe ist ebenfalls nicht zulässig. 

 

4.9 Örtliche Bauvorschriften 

Die Dachform und Dachneigung der Haupt- und Scheunengebäude im näheren Umfeld des 

Plangebietes wird maßgeblich durch Satteldächer mit Dachneigungen zwischen 20 und 50 Grad 

bestimmt. Zur Sicherung und behutsamen Weiterentwicklung des Ortsbildes wird bestimmt, dass 

der Neigungswinkel der Dächer auf Hauptgebäuden zwischen 20 und 50 Grad betragen muss. 

Flachdächer und Pultdächer sind unzulässig. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 

Garagen sind von dieser örtlichen Bauvorschrift ausgenommen. 

 

 

 

5.  Umweltbericht (inkl. Eingriffsregelung)  

5.1 Einleitung 

5.1.1 Grundlagen  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung und Änderung der Bauleitpläne für die Belange 

des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und 1 a BauGB eine Umweltprüfung 

durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung 

ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
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Gemäß § 2 a BauGB ist der Umweltbericht ein gesonderter Teil der Begründung. Die inhaltliche 

Gliederung des Umweltberichtes ist durch Anlage 1 BauGB vorgegeben. Die Umweltprüfung 

bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten 

Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise 

verlangt werden kann. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung der unterschiedlichen Belange zu 

berücksichtigen. 

Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind 

vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen 

Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, 

gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen. 

Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 

ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

(Eingriffsregelung nach dem BNatSchG) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu 

berücksichtigen. Daraus ergibt sich das Erfordernis, die öffentlichen Belange des 

Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 7 BauGB mit anderen öffentlichen und privaten Belangen 

gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen, wobei den Belangen des Umweltschutzes 

ein hohes Gewicht zukommt. 

Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB insbesondere auch 

die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

berücksichtigen. Dies sind insbesondere: 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes,  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt,  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern,  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie,  

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im-

missionsgrenzwerte nicht überschritten werden,  

i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d,  

j)  unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
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Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und 

i.  

Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz gemäß § 1a BauGB 

1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umwelt-

schutz anzuwenden.  

2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 

Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder 

für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die 

Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu 

berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter 

Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 

Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 

Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.  

3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Der 

Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB 

als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen 

Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer 

Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können 

auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB oder sonstige geeignete Maßnahmen zum 

Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. § 15 Absatz 3 des 

Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die 

Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.  

4) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt 

werden kann, sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit und 

Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich der Einholung der Stellungnahme der 

Europäischen Kommission anzuwenden.  

5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 

BauGB zu berücksichtigen  

 

5.1.2 Standortwahl 

Die Stadt Ziesar hat sich bewusst für die relativ kleinteilige Siedlungserweiterung an diesem 

Standort unter behutsamer Weiterentwicklung der bestehenden Siedlungsstruktur entschieden. 

Bei der Fläche handelt es sich um eine behutsame Ergänzung der bestehenden Siedlungsstruktur 

zwischen dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil und einer Bundesstraße mit einem 

gegenüberliegenden Gewerbegebiet in fußläufiger Entfernung zum Stadtzentrum. Die geplante 

Entwicklung ist ein Beitrag zur Vermeidung einer weiteren Zersiedlung aufgrund fehlender 
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Bauflächen. Die Flächen sind im geltenden Flächennutzungsplan bereits als Baufläche (hier: 

gemischte Bauflächen) dargestellt.  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist sparsam und schonend mit Grund und Boden umzugehen. Gemäß 

§ 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB sollen u. a. landwirtschaftlich genutzte Flächen nur im notwendigen 

Umfang umgenutzt werden. ĂDie Notwendigkeit der Umwandlung u. a. landwirtschaftlich 

genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 

Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 

Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmºglichkeiten zªhlen.ñ  

Durch die Planung werden rund 0,67 ha (potentieller) Landwirtschaftsfläche in Anspruch 

genommen. Die Stadt hat das aktivierbare Bauflächenangebot innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile (insbesondere Baulücken, leer stehende Gebäude, Brachflächen) geprüft. 

Insbesondere das Bauflächenangebot für Eigenheime ist innerhalb der bestehenden Ortsteile 

ausgesprochen knapp. Die Stadt ist nicht in der Lage, die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum nur 

unter Nutzung von Nachverdichtungspotentialen in bestehenden Siedlungsbereichen zu decken. 

Sie misst der Befriedigung von Wohnbedürfnissen der Bevölkerung, insbesondere auch von 

Familien mit Kindern an diesem bereits verkehrstechnisch erschlossenen Standort ein höheres 

Gewicht bei als dem Erhalt der betroffenen rund 0,67 ha (potentieller) Landwirtschaftsfläche. 

  

5.1.3 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 

Das rund 0,67 ha umfassende Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand der Kernstadt von 

Ziesar rund 400 m nordöstlich des historischen Stadtzentrums mit dem Rathaus und rund 400 m 

östlich der Schule. Es ist bisher Teil eines überwiegend durch Wiesen geprägten Ortrandes der 

Stadt.  

Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Sicherung eines kleinteiligen überwiegend dem 

Wohnen dienenden Gebietes mit bis zu rund 11 Wohngrundstücken. Die Umsetzung des Zieles 

wird durch die Inhalte des Bebauungsplanes gesichert.  Wesentlicher Inhalt des Bebauungs-

planes ist entsprechend die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes.  

Das rund 0,61 ha große Baugebiet wird überwiegend durch eine in der Regel 5,5 m breite 65 m 

lange private Verkehrsfläche von der Bundesstraße her erschlossen. Einzelne Grundstücke im 

Süden des Plangebietes werden von der Gartenstraße her erschlossen. 

Es wird eine Grundflächenzahl von 0,3 festgesetzt. Es wird definiert, dass maximal 2 

Vollgeschosse zulässig sind.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden als Baufensterausweisung bestimmt. Der 

Mindestabstand der Hauptgebäude zur Bundesstraße beträgt 14 m. 

Zur Begrünung des Wohngebietes ist je angefangene 250 m
2
 Baugrundstücksfläche mindestens 

ein heimischer Laubbaum zu pflanzen. 

 

5.1.4 Darstellung der für den Bebauungsplan bedeutenden Ziele des Umweltschutzes und 

der Art, wie Ziele und Umweltbelange bei der Änderung berücksichtigt wurden 

Landschaftsplan 

Die Stadt Ziesar verfügt über einen aufgestellten Landschaftsplan aus dem Jahr 1998. Im 

Landschaftsplan stellt die Gemeinde allgemein die konkreten Erfordernisse und die daraus 

abzuleitenden Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für ihre Gemeinde-

gebiet dar. Die Darstellungen von Landschaftsplänen sind gemäß § 6 Abs. 7g bei der Aufstellung 

der Bauleitpläne zu berücksichtigen 
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Gemäß der Karte Entwicklungskonzepte ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

vollständig als Teil der Siedlungsfläche dargestellt. Das Vorhaben berücksichtigt somit vom 

Grundsatz her die Darstellungen des Landschaftsplanes. 

 

Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark  

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde am 19.07.2006 vom 

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Brandenburg genehmigt. Er stellt für das Gebiet des Landkreises die Ziele, Grundlagen, 

Erfordernisse und Maßnahmen der Landschaftsplanung dar.  

Das Plangebiet wird in den Grundzügen der Erhalt von Gärten, Grün- und Freiflächen in 

Siedlungsräumen dargestellt. Diese Darstellungen werden somit nicht berücksichtigt. Die Stadt 

Ziesar gewichtet die Gründe für die Standortwahl (vgl. Kapitel 5.1.2) höher als die Darstellungen 

des Landschaftsrahmenplanes. 

 

Landschaftsprogramm 

Das Landschaftsprogramm wurde im Jahre 2001 aufgestellt und enthält allgemeine landesweite 

Leitlinien, Entwicklungsziele, schutzgutbezogene Zielkonzepte und die Ziele für die naturräum-

lichen Regionen Brandenburgs. 

Das Plangebiet hat keine Relevanz für die Handlungsschwerpunkte zur nachhaltigen Sicherung 

der Leistungsfähigkeit des Naturhaltes gemäß Kapitel 2.1 des Landschaftsprogramms. Die unter 

Kapitel 2.2.6 des Landschaftsprogramms genannten relevanten Ziele der Siedlungsentwicklung 

werden hinsichtlich Identitätsschaffung und Bewahrung des Stadtbildes überwiegend 

berücksichtigt. Die Planung ermöglicht keine relevante Siedlungserweiterung (vgl. auch Kapitel 

3.1).  

Die unter Kapitel 4.11 des Landschaftsprogramms ausgeführten allgemeinen Ziele für den 

Fläming als naturräumliche Region stehen dem Bebauungsplan nicht entgegen oder haben keine 

Relevanz.  

Die Ausführungen des Landschaftsprogramms werden durch den Bebauungsplan entsprechend 

überwiegend berücksichtigt. 

 

Immissionsschutz 

§ 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes definiert den Trennungsgrundsatz aus dem 

übergeordneten Gebot der planerischen Konfliktbewältigung. Demnach sind bei raumbedeut-

samen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.  

Durch die Planung bzw. die Wahl des Standortes wird der Trennungsgrundsatz weitgehend 

berücksichtigt. Im Bebauungsplan werden passive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor 

Schallimmissionen der Bundesstraße unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer 

Lärmimmissionsprognose festgesetzt. Vgl. hierzu Kapitel 4.8 und Anhang 3. 
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Bodenschutz 

Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetz ist es, die Funktionen des Bodens aufgrund seiner 

herausragenden Bedeutung für Mensch und Umwelt zu sichern oder wiederherzustellen. Daran 

knüpfen auch ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz gemäß § 1a Abs. 2 BauGB an. 

Demnach soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 

Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder 

für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Die Planung berücksichtigt den Bodenschutz teilweise. Zur Begründung der Inanspruchnahme 

von bisher unbebauten Boden gerade an diesem Standort vgl. Kapitel 5.1.2 zur Standortwahl. 

Die Eingriffe in das Schutzgut Boden werden durch Begrenzung des Wohngebietes und die 

Sicherung einer relativ restriktiven GRZ auf das nur notwendige Maß gemindert. Der 

Bodenaushub soll einer Wiederverwendung zugeführt werden. 

Die untere Abfallwirtschaftbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat mit Stellungnahme 

vom 22.05.2024 mitgeteilt, dass keine fachlichen Einwendungen zum geplanten Vorhaben 

bestehen und folgende weitergehenden Hinweise gegeben: Ă 

1. Abfälle, die im Rahmen von Baumaßnahmen anfallen, sind gemäß §§ 7 ff. des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) getrennt zu halten und einer stofflichen oder 

energetischen Verwertung zuzuführen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich 

zumutbar ist. Auch anfallender Bodenaushub, der nicht vor Ort wiederverwendet wird, ist 

Abfall im Sinne dieses Gesetzes und zu entsorgen. 

 Anfallender Bodenaushub, der nicht vor Ort wiederverwendet wird, ist vor der Entsorgung 

auf Schadstoffe zu untersuchen Die Probenahme und Analytik hat nach den Vorgaben der 

PN 98 zu erfolgen. Ab dem 01.08.2023 sind diesbezüglich die Anforderungen gemäß 

Abschnitt 3, Unterabschnitt 2 ErsatzbaustoffV einzuhalten. Hierfür dürfen ausschließlich 

akkreditierte Labore beauftragt werden. 

 Die gesetzliche Pflicht zur Abfalltrennung entsprechend § 9 KrWG gebietet einen 

qualifizierten und kontrollierten Umgang mit Abfällen. Eine Vermischung unterschiedlicher 

Abfallarten ist unzulässig. Baustellen sind daher so einzurichten, dass u. a. nicht verwendete 

Baustoffe, Bauschutt, Bodenaushub, Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz sowie Papier und 

Pappe getrennt erfasst werden. Zur Erfüllung der Getrennthaltungspflicht sind in 

ausreichendem Maße Sammelbehälter bereitzuhalten. 

 Folgende Pflichten sind in diesem Zusammenhang bei Bau- und Abbrucharbeiten (Gesamt-

abfallmenge >10 m³) zu erfüllen (s. a. Informationen zur novellierten Gewerbeabfall-

verordnung des MLUL ): 

- Getrenntsammlungs- und Verwertungspflichten nach § 8 Abs. 1 

Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) 

- Dokumentationspflichten nach § 8 Abs. 3 GewAbfV 

- Vorbehandlungs- und Aufbereitungspflichten für Gemische nach § 9 Abs. 1 GewAbfV 

- Dokumentationspflichten für Gemische nach § 9 Abs. 6 GewAbfV 

 Nicht verwertbare Abfälle sind gemäß § 15 KrWG gemeinwohlverträglich zu beseitigen. 

Für die Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) sind ausschließlich dafür zugelassene 

und geeignete Unternehmen heranzuziehen. Die Verantwortung obliegt dem Bauherrn. 
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 Entsorgungsbelege wie Rechnungen, Wiegescheine, Übernahmescheine, etc. sind 

aufzubewahren (Dokumentation) und bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde auf 

Verlangen einzureichen. 

2. Im Zusammenhang mit einer ggf. notwendigen Entsorgung anfallender mineralischer 

Abfälle hat die Zuordnung der Abfälle zu einer Abfallart nach Abfallverzeichnisverordnung 

(AVV) entsprechend des Erlasses zur Neufassung der "Vollzugshinweise zur Zuordnung 

von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-

Verordnung" vom 1. März 2023 (Amtsblatt für Brandenburg, 2023, Nr. 13, Seite 243) zu 

erfolgen. Der Mindestparameterumfang richtet sich dabei nach Anlage 5, Tabelle 1 des 

vorgenannten Erlasses. 

3. Hinsichtlich der Entsorgung ggf. anfallender gefährlicher Abfälle gilt: 

 Die Entsorgung regelt sich nach den §§ 48 ff KrWG. Gefährliche Abfälle zur Beseitigung 

unterliegen gemäß § 3 der Sonderabfallentsorgungsverordnung des Landes Brandenburg 

(SAbfEV) der Andienungspflicht. Für die Andienung ist folgende Einrichtung zuständig: 

 - Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH (SBB), Großbeerenstraße 231, 14467 

Potsdam, Tel. 0331 27930, www.sbb-mbh.de 

 Gefährliche Abfälle gemäß Abfallverzeichnisverordnung sind im förmlichen 

Nachweisverfahren nach § 50 KrWG i. V. mit §§ 2 ff der Nachweisverordnung einer 

ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Dazu bedarf es ab einem Gesamtanfall von 2.000 

kg (Kleinmengen), bezogen auf alle als gefährlich eingestuften Abfallschlüssel, die an allen 

Standorten und in einem Jahr anfallen, zwingend einer Erzeugernummer. Diese kann bei der 

SBB unter 

 - https://www.sbb-mbh.de/de/aufgaben-der-sbb/identnummern/ erzeugernummer/ 

 beantragt werden. Das elektronische Nachweisverfahren ist für die Entsorgung gefährlicher 

Abfälle gesetzlich vorgeschrieben. 

 Bei einem Anfall von mehr als 2.000 kg an gefährlichen Abfällen liegt die Zuständigkeit der 

Überwachung dieser Abfälle beim Landesamt für Umwelt (LfU). 

4. Bei einem geplanten Einsatz von mineralischen Bauersatzstoffen aus der Abfallwirtschaft 

(RC- Material) als Schottertrag-/ Frostschutzschicht sind die Anforderungen an den Einbau 

von mineralischen Ersatz-baustoffen ï Abschnitt 4 der Ersatzbaustoffverordnung zu 

erfüllen. 

 Die zum Einsatz in ein technisches Bauwerk vorgesehenen RC-Materialien müssen die 

Anforderungen nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 oder 2 der EBV einhalten und der Einbau 

der mineralischen Ersatzbaustoffe hat nur in den für sie jeweils zulässigen Einbauweisen 

nach Anlage 2 der EBV zu erfolgen. 

 Lieferscheine des eingebauten Recyclingmaterials sind aufzubewahren (Dokumentation) 

und bei der UAWB auf Verlangen einzureichen. 

5. Bei Konkretisierung geplanter Bau-/Abbruchmaßnahmen ist die Untere 

Abfallwirtschaftsbehörde erneut zu beteiligen. 

6. Bei der Planung sind die Hinweise des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers   

entsprechend dem beigefügten Informationsblatt zu beachten.ñ 

Die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat mit Stellungnahme 

vom 22.05.2024 keine Einwendungen geäußert.  

 

  

http://www.sbb-mbh.de/
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Artenschutz 

Die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG beziehen sich auf den Vollzug von 

Bebauungsplänen (insbesondere Baugenehmigungsverfahren). Dort sind die artenschutz-

rechtlichen Probleme also abschließend zu lösen. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist jedoch 

hinreichend vorab zu klären, ob ein Bebauungsplan vollziehbar ist oder ob seiner 

Verwirklichung unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. Ein 

Bebauungsplan der artenschutzrechtlich nicht vollziehbar ist, wäre nicht erforderlich und daher 

unwirksam.  

Mittels Artenschutzuntersuchung wurde nachgewiesen, dass der Bebauungsplan artenschutz-

rechtlich vollziehbar ist (vgl. Anhang 2). Auf die als Ergebnisse der Artenschutzuntersuchung 

formulierten Vermeidungsmaßnahmen wird auf dem Bebauungsplan hingewiesen. Sie sollen 

mittels städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt und dem Grundstücksentwickler vereinbart 

werden. Die Ziele des Artenschutzes werden somit berücksichtigt. 

 

5.2 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands und Übersicht über die 

voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 

Planung 

In der Folge wird das Plangebiet hinsichtlich der einschlägigen Schutzgüter beschrieben und 

bewertet.  

 

Schutzgut Mensch 

Das Plangebiet umfasst beinahe ausschließlich ehemalige Weideflächen und deren 

Randbereiche, die gegenwärtig nicht öffentlich zugänglich sind. Es diente somit der 

Weidehaltung von Nutztieren im Rahmen der Landwirtschaft oder Hobbytierhaltung für den eng 

begrenzten Kreis der bisherigen Grundstückseigentümer oder ihrer Pächter. Das Flurstück 526 

war bis in das Jahr 2023 hinein Bestandteil des Gartenlandes im hinteren Teil des 

Wohngrundstücks Gartenstraße 1, das für diese Zwecke nicht mehr benötigt wird. 

Das Plangebiet hat im gegenwärtigen Zustand eine geringe bis mittlere Bedeutung für den 

Menschen. 

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre der vorhandene Zustand erhalten geblieben. 

 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Zu den Biotoptypen vergleiche Kapitel 2.2.  Das Plangebiet wird beinahe ausschließlich durch 

gering- bis mittelwertige Frischweiden eingenommen. Am südlichen Rand des Plangebietes 

befinden sich 3 Laubbäume.  

Dem Schutzgut Pflanzen kann gegenwärtig eine mittlere Bedeutung zugeordnet werden. 

Die für die Planung relevante Fauna (insbesondere europäische Vogelarten, einzelne 

Säugetierarten, Amphibien und Reptilien) wurde durch eine Artenschutzuntersuchung 

analysiert
4
. Die Ergebnisse der Analyse sind im Einzelnen Kapitel 3.5 auf Seite 8 ff. der 

Artenschutzuntersuchung zu entnehmen. Siehe hierzu Anhang 2 der vorliegenden Begründung.  
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Aus der Artenschutzuntersuchung geht hervor, dass das Plangebiet überwiegend eine geringe 

Bedeutung für die Fauna aufweist. 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird der gegenwärtige Zustand wahrscheinlich für 

absehbare Zeit erhalten bleiben.  

 

Schutzgut Boden  

Das Plangebiet befindet sich naturräumlich im Bereich von Grundmoränenbildungen der 

Haupteinheit des ĂBurg-Ziesar-Vorflªmingñ am Nordrand des Flªming, die Ergebnis der 

Landschaftsgenese insbesondere der Saalekaltzeit sind. Es stehen im gesamten Plangebiet fein- 

bis grobkörnige Sande an.  

Die untere Bodenschutzbehörde hat mit Stellungnahme vom 22.05.2024 folgende Aussagen zum 

Boden getroffen: ĂBei den Bºden im Plangebiet handelt es sich nach der B¦K300 um Gley-

Braunerden. Es sind lehmige Sande der Zustandsstufe 3. Sie weisen nach der Bodenschätzung 

Bodenzahlen von 41 auf. Dies entspricht einem hohen Ertragspotential (nach 

Landschaftsrahmenplan LK Potsdam-Mittelmark) für eine gärtnerische (entspricht 

landwirtschaftlicher) Nutzung.ñ  

Das Bodenpotential des Plangebietes ist durch die jahrzehntelange Nutzung als Weide- und 

Gartenfläche anthropogen überprägt. Versiegelungen sind nicht vorhanden. 

Bewertet werden die natürlichen Funktionen des Bodens als Lebensgrundlage und Bestandteil 

des Naturhaushalts. Hierzu gehören insbesondere die: 

- Lebensraumfunktion für die natürliche Vegetation und Bodenorganismen, insbesondere für 

seltene/gefährdete Tier- und Pflanzenarten 

- Speicher- und Regelungsfunktion (Filter- und Pufferfunktion sowie 

Wasserhaushaltsfunktion) 

-  Produktionsfunktion (Produktion von Biomasse, insbesondere von pflanzlichen Stoffen 

einschließlich der Wurzeln zur Verankerung der Pflanzen). 

Die (potenzielle) Lebensraumfunktion ist ein Kriterium für die Seltenheit von Böden bzw. für 

Extremstandorte. Böden extremer Standorte führen häufig zur Ausbildung seltener und 

gefährdeter Pflanzengesellschaften und Biotope. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

kommen solche Standorte nicht vor. Die Lebensraumfunktion des Bodens ist daher im 

Geltungsbereich gering bis mittel.  

Speicher- und Regelungsfunktion sowie Produktionsfunktion sind abhängig von 

Bodeneigenschaften (Nährstoffspeicherung, Wasserhaltevermögen, Adsorptionsvermögen, 

Durchlässigkeit, Durchlüftung) und dem physikalisch-chemischen Filtervermögen. Dem hohen 

Sandanteil entsprechend ist die Speicher- und Regelungsfunktion als gering zu bewerten.  

Die Produktionsfunktion des lehmigen Sandstandorts ist mittel. 

Die Empfindlichkeit gegenüber der geplanten Nutzung ist mittel. 

Aufgrund der Ausstattung und der geringen Vorbelastungen erfolgt insgesamt eine Einstufung in 

die mittlere Wertstufe. 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich der gegenwärtige Zustand des Bodens nicht 

erheblich ändern. 

 

Schutzgut Wasser 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Das nächstgelegene Oberflächen-

gewässer ist ein Graben in rund 70 m Entfernung. Eine erhebliche Beeinträchtigung von 

Oberflächengewässern ist schon aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 
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Bedeutsam für den Wasserhaushalt ist die Fähigkeit des Naturhaushaltes, den Direktabfluss nach 

Niederschlagsereignissen zu verringern und damit zu ausgeglichenen Abflussverhältnissen 

beizutragen (Abflussregulationsfunktion). Diese Funktion ist u. a. abhängig vom 

Versiegelungsgrad bzw. der Bodenbedeckung, der Hangneigung und der Bodenart. Aufgrund 

des relativ hohen Anteils an vegetationsbedeckten Freiflächen hat das Plangebiet insgesamt eine 

mittlere Bedeutung für die Regulation der Abflussverhältnisse.  

Die Grundwasserschutzfunktion berücksichtigt die Faktoren Grundwasserflurabstand und 

Wasserdurchlässigkeit aufgrund der vorherrschenden Bodenart. Zum Grundwasserflurabstand 

liegen keine Aussagen vor. Das Grundwasser ist aufgrund eines relativ geringen Filter- und 

Puffervermögens des Bodens gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen kaum 

geschützt. Daraus leitet sich eine relativ hohe Empfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen ab. 

Das Gebiet befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 

 

Schutzgut Luft / Klima 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Ostdeutschen Binnenklimas. Der langjährige 

mittlere Jahresniederschlag liegt in Bereich von Genthin bei rund 550 mm. Die meisten 

Niederschläge fallen im Juni und Dezember. Die trockensten Monate sind im Mittel April, Mai, 

September und Oktober. Die Jahresmitteltemperaturen liegt bei rund 8,5 °C. Die Jahresamplitude 

liegt bei etwa 22° C, so dass von einem kontinentalen Temperaturjahresgang gesprochen werden 

kann. Die Hauptwindrichtung ist West bis Südwest. 

Das Mikroklima des Plangebiets und seiner nächsten Umgebung ist insbesondere durch die Lage 

im Übergangsbereich von einem Siedlungsgebiet zu großflächigen Offenlandflächen 

gekennzeichnet. Die Offenlandflächen wirken sich durch kaltluftliefernde Eigenschaften positiv 

aus. In den Siedlungsbereichen mit ihren versiegelte Oberflächen und Gebäuden kommt es zu 

verstärkter Absorption von kurzwelliger Strahlung und somit zur Aufheizung dieser Flächen 

(Wärmeinseln). Das Plangebiet liegt mit seinen Offenlandflächen und der bereits bestehenden 

Bebauung im Übergangsbereich von den mikroklimatisch vorbelasteten Siedlungsbereichen zu 

einem Kaltluftentstehungsgebiet mit wichtigen lufthygienischen Ausgleichsfunktionen. 

Klimawirksame Gehölze sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Das Plangebiet befindet sich bezüglich Lärmimmissionen im Einwirkbereich der Ortsdurchfahrt 

einer Bundesstraße. 

Die lokalklimatische Wirkung des Plangebietes ist aufgrund seiner relativ geringen Ausdehnung, 

seiner Lage am Rande eines teilweise durchgrünten Siedlungsgebietes sowie der Nähe zu 

ausgedehnten Offenlandflächen bei mäßiger lufthygienischer Vorbelastung als gering- bis 

mittelwertig einzustufen.  

 

Schutzgut Landschaft 

Ansatzpunkt zur Bewertung des Landschaftsbildes und der landschaftsgebundenen 

Erholungseignung ist § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, wonach auch die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft als Grundlage für Leben und 

Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten 

und unbesiedelten Bereich zu schützen sind. Dabei kann die Natur- und Erholungsfunktion im 

Hinblick auf das Landschaftsbild als die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch physisch 

und psychisch positive Wirkungen beim Menschen eine körperliche und seelische Regeneration 
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hervorzurufen und den Menschen durch ein ästhetisch ansprechendes Landschaftsbild günstig zu 

beeinflussen, definiert werden. 

Das Plangebiet ist von der relativ stark frequentierten StraÇe ĂAm Bahnhofñ und von der 

Gartenstraße her wahrnehmbar. Es stellt sich gegenwärtig im Wesentlichen als durch Wiesen 

geprägte Offenlandfläche dar, die gemeinsam mit den nördlich angrenzenden Wiesenflächen den 

Blick auf den überwiegend noch intakten historischen Stadtrand ermöglicht.  

Im Ergebnis erlangt die Fläche des Plangebietes für das Orts- und Landschaftsbild eine mittlere 

Bedeutung. 

Die wesentlichen Merkmale des Landschaftsbildes würden bei Nichtdurchführung der Planung 

erhalten bleiben. 

 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Die untere Denkmalschutzbehörde hat mit Stellungnahme vom 22.05.2024 folgende Hinweise 

gegeben: ĂIm Planungsgebiet befinden sich keine Baudenkmale. Von der Planung sind allerdings 

folgende Objekte in der Umgebung betroffen:  

a) Stadtanlage, Historische Altstadt Ziesar, Denkmalbereich (Obj.-Nr.: 09190608), lt. Satzung 

zum Schutz des Denkmalbereiches der historischen Altstadt von Ziesar im Kreis Potsdam-

Mittelmark. Veröffentlicht in: Amtsanzeiger des Amtes Ziesar, 5. Jg., Woche 1 vom 

03.01.1998 und Amtsblatt des Amtes Ziesar, 13. Jg., Nr. 8, vom 05.08.2006   

b) Streckenstück Bahntrasse, Buckautalbahn, einschließlich Anschlussgleis zum ehemaligen 

Quelleauslieferungslager in Bücknitz und Endpunkt Görzke sowie dort aufgestellte 

Diesellok, Einzeldenkmal (Obj.-Nr.: 09190868) 

c) Bahnhofsanlage, Hauptbahnhof (Neuer Ostbahnhof), mit Empfangsgebäude, Güterschuppen, 

Toilettengebäude und doppelständigem Lokschuppen mit Wasserturm, Einzeldenkmal 

(Obj.-Nr.: 09190019 u.a.).ñ 

Im Ergebnis hat das Plangebiet für das Schutzgut eine mittlere Bedeutung. 

Eine Änderung dieses Zustands ist bei Nichtdurchführung der Planung nicht absehbar. 

 

5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt 

Bei Durchführung der Planung wird ein neues Wohngebiet mit maximal rund 11 

Baugrundstücken geschaffen. Dies ermöglicht die Neuansiedlung von rund 11 Familien in 

verkehrsgünstiger Stadtrandlage. Die Stadt beabsichtigt, in diesem Wohngebiet einen Teil der 

örtlichen Nachfrage nach Wohngrundstücken insbesondere für den Einfamilienhausbau bedienen 

zu können. Die kurzfristige Erfüllung der Nachfrage von spezifischen Bedürfnissen der 

einheimischen Bevölkerung in Bezug auf das Wohnen im freistehenden Einfamilienhaus ist mit 

positiven Effekten für den Menschen verbunden.  

Das Plangebiet ist insbesondere Emissionen der angrenzenden Bundesstraße ausgesetzt (vgl. 

Kapitel 4.7). Es werden die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan 

festgesetzt. Weitere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch sind kaum ableitbar. Die 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch überschreiten unter Berücksichtigung aller 

vorgenannten Aspekte nach gegenwärtigem Sachstand nicht die Schwelle der Erheblichkeit. 
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Fazit: Die Planung hat überwiegend positive Auswirkungen auf die Bevölkerung. Erhebliche 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch sind kaum ableitbar.  

 

Auswirkungen auf  Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt 

Durch die Planung können maximal rund 3.200 m
2
 gering- bis mittelwertiger Frischweiden und 

Ruderalfluren neu versiegelt werden. Die Schutzgüter Pflanzen und Tiere werden durch den 

Verlust von bis zu rund 3.200 m
2
 vegetationsbedeckten Boden infolge Neuversiegelung und den 

Verlust von 3 Laubbäumen), die dem Schutz der GehölzSchVO PM unterliegen, erheblich 

beeinträchtigt. Andererseits kann eine Aufwertung des Schutzgutes durch Gehölzpflanzungen 

und gärtnerische Gestaltung der Freiflächen auf den neuen Baugrundstücken erfolgen.  

Fazit: Das Schutzgut wird durch den Verlust von bis zu rund 3.200 m
2
 gering- bis mittelwertiger 

Biotopflächen infolge von Neuversiegelung und den Verlust von 3 geschützten Laubbäumen 

erheblich beeinträchtigt. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde eine Artenschutzuntersuchung erstellt
5
. Diese kommt 

zusammengefasst zu folgendem Ergebnis: ĂDas Plangebiet hat aufgrund von Biotopausstattung, 

Bewirtschaftung und räumlicher Lage nur ein geringes Potential für Vorkommen 

gemeinschaftlich geschützter Arten. Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung werden 

jedoch vorsorglich noch geeignete Maßnahmen festgelegt, um bei Vollzug des Bebauungsplanes 

ein mögliches Eintreten artenschutzrechtlicher Verbote zu vermeiden. Mit der Umsetzung der 

empfohlenen Maßnahmen wird der Bebauungsplan keine Artenschutzkonflikte und damit keine 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bewirken.ñ 

Als Vermeidungsmaßnahmen wurden empfohlen, Baumfällungen / Gehölzschnitte sind nur 

außerhalb der Vegetationsperiode im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar auszuführen. 

Und die Grünflächen weiterhin zu beweiden oder zu mähen, um die Vegetation kurz zu halten 

und dadurch mögliche Brutansiedlungen von Bodenbrütern zu vermeiden. 

Auf die erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen wird auf dem Bebauungsplan hingewiesen. 

Mittels Artenschutzbeitrag wurde herausgearbeitet, dass dem Vollzug des Bebauungsplanes 

keine unüberwindbaren artenschutzrechtlichen Hindernisse entgegenstehen.  

Fazit: Das Vorhaben hat keine erheblichen Auswirkungen auf die Fauna. 

 

Auswirkungen auf den Boden 

Die Planung ermöglicht eine Neuversiegelung von bis zu rund 3.200 m
2
 gering- bis 

mittelwertiger Sandböden. Die Summe ergibt sich wie folgt: Die Fläche des festgesetzten 

allgemeinen Wohngebietes umfasst rund 6.140 m
2
. Für das Wohngebiet wird eine GRZ von 0,3 

festgesetzt. Damit kann im allgemeinen Wohngebiet inklusive der Überschreitungsmöglichkeit 

um 50 % insbesondere für Nebenanlagen und Stellplätze gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 

eine Grundfläche von maximal rund 2.760 m
2
 (6.140 m

2
 x 0,45) durch bauliche Anlagen 

überdeckt werden. Es wird zudem kalkuliert, dass die rund 550 m
2
  umfassende private 

Verkehrsfläche zu rund 80 % durch bauliche Anlagen (Straßenkörper, Zufahrten) überdeckt 

wird, was 440 m
2
 entspricht. In der Summe wird durch den Bebauungsplan planungsrechtlich 

ermöglicht, eine Grundfläche von insgesamt rund 3.200 m
2
 zukünftig durch bauliche Anlagen zu 

überdecken. Da im Plangebiet bisher keine Überdeckung durch bauliche Anlagen besteht, 

ermöglicht die Planung somit eine Neuversiegelung von bis zu rund 3.200 m
2
. 
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Neuversiegelung verursacht den dauerhaften Verlust von Bodenfunktionen, insbesondere der 

Ausgleichsfunktion für den Wasser- und Nährstoffkreislauf sowie als Puffer und Filter für 

stoffliche Einwirkungen auf das Grundwasser. Der dauerhafte Verlust von natürlichen 

Bodenfunktionen (hier Boden mittlerer Wertstufe) durch Neuversiegelung ist eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und zu kompensieren.  Vgl. auch 

Kapitel 6.1.4 unter Bodenschutz. 

Die untere Bodenschutzbehörde hat mit Stellungnahme vom 22.05.2024 folgende Hinweise 

gegeben: ĂDer Boden unterliegt vor allem während der Bauzeit starker Beanspruchung und es 

besteht die Gefahr der dauerhaften Schädigung. Die Versickerungsfähigkeit und Wasserauf-

nahmekapazität von Böden kann durch ungewollte baubedingte Verdichtungen sehr stark 

eingeschränkt werden. Als Folge von Verdichtungen können im vorliegenden Fall die Wasser-

haushaltsfunktion, die Filter- und Pufferfunktion und die Lebensraumfunktion für Pflanzen und 

Bodenorganismen eingeschränkt werden. Bodenverdichtungen führen in Zeiten hoher 

Niederschläge (sicht- und spürbar durch Vernässungen) zur Verminderung des Kf-Wertes 

(Durchlässigkeitsbeiwert, Wasserleitfähigkeit) und der Wasseraufnahmekapazität von Böden. In 

niederschlagsreichen Zeiten ist eine hohe Wasserleitfähigkeit des Bodens wichtig für den Schutz 

vor lokaler Vernässung und lokalem Hochwasser. Durch eine hohe Wasseraufnahmekapazität 

kann in Trockenzeiten Bodenwasser für die Vegetation bereitgestellt werden, was zu 

kleinräumigen Kühleffekten und gesunden Wohnverhältnissen erheblich beiträgt. 

Zur Vermeidung nachteiliger Einwirkungen auf den Boden sind für das Plangebiet folgende 

Schutzmaßnahmen in die textlichen Festsetzungen des B-Planes aufzunehmen:  

- Zum Schutz des Bodens vor Verdichtung sollen Baustelleneinrichtungen auf die Bereiche 

künftig versiegelter Flächen beschränkt werden. Eine Inanspruchnahme künftig 

unversiegelter Flächen (insbesondere der Grünanlagen/Gärten) ist auszuschließen.  

- Eine witterungsangepasste Bauzeitenplanung ist zu realisierenŸ Unterlassung von 

Bodenarbeiten bei zu nassem oder zu trockenem Boden. Die Befahrbarkeit von Böden 

richtet sich nach DIN 19639 Tabelle 2 und Bild 2. 

- Schutz besonders beanspruchter Bereiche durch Kiesschüttung bzw. Anlage von Wegen 

bereits zu Beginn der Baumaßnahme  

- Vorhandener Mutterboden ist gem. § 202 BauGB unter Berücksichtigung der DIN 19731 zu 

schützen. 

- Ein Eintrag von schädlichen Stoffen ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern/ 

vermindern. Ÿ Beim Einsatz der Maschinen und Fahrzeuge ist darauf zu achten, dass es auf 

der Baustelle und den Zufahrten zu keinen Verunreinigungen von Böden durch Betriebs-

stoffe oder Schmiermittel infolge von Leckagen oder durch unsachgemäße Handhabung 

kommt. Darüber hinaus sind die auf Bau-stellen geltenden Sicherheitsbestimmungen und 

Auflagen zu beachten.ñ 

Die Hinweise sollen im Vollzug des Bebauungsplanes beachtet werden. 

Fazit: Das Schutzgut Boden wird durch eine Neuversiegelung von bis zu rund 3.200 m
2
 

erheblich beeinträchtigt.  

 

Auswirkungen auf das Wasser 

Durch die Neuversiegelung von maximal rund 3.200 m
2
 Böden werden die Grundwasser-

neubildung potentiell eingeschränkt und der Oberflächenabfluss erhöht. Diese 

Beeinträchtigungen können jedoch durch geordnete vollständige Versickerung des Regenwassers 
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auf den Baugrundstücken so gemindert werden, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen in 

das Schutzgut Wasser entstehen.  

Auf den Baugrundstücken stehen unter Hinweis auf die Festsetzung einer GRZ von 0,3 

hinreichend Flächen zur vollständigen Versickerung des auf den jeweiligen Baugrundstücken 

anfallenden Niederschlagswasser zur Verfügung. Eine schadlose Versickerung des 

Niederschlagswassers auf den Baugrundstücken ist möglich und beabsichtigt. Die Stadt Ziesar 

bestimmt mittels textlicher Festsetzung, dass das auf den Baugrundstücken anfallende 

Niederschlagswasser auf Vegetationsflächen oder in Sickeranlagen auf den Grundstücken selbst 

zu versickern ist. Dies gilt auch für das (zukünftige) Grundstück der privaten Verkehrsfläche. 

Die konkrete technische Lösung zur Sicherung einer vollständigen und schadlosen Versickerung 

des Regenwassers auf den Baugrundstücken und insbesondere innerhalb der privaten 

Verkehrsfläche sollen für jeden Einzelfall im Vollzug des Bebauungsplanes konkretisiert und 

nachgewiesen werden. Vgl. auch Kapitel 4.7. 

Fazit: Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht erheblich. 

 

Auswirkungen auf die Luft und das Klima 

Die Überbauung von Freiflächen durch Errichtung von Wohngebäuden und Nebenanlagen sowie 

Verkehrswegen (Neuversiegelung von insgesamt bis zu rund 3.200 m
2
 Grundfläche) wird das 

Lokalklima durch Verlust von Frischluftproduktionsflächen mit Filtereigenschaften bzw. die 

Inanspruchnahme von Freiflächen mit Bedeutung für die Luftgeneration am Rand der 

bestehenden Ortslage beeinträchtigt. Die Planung kann darüber hinaus zu einer Verstärkung des 

Wärmeinseleffekts, extremeren Temperaturverläufen und geringeren Luftfeuchten im Umfeld 

des Vorhabens führen. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Lokalklimas ist jedoch kaum zu 

erwarten, da die zusätzlichen Versiegelungen auch unter Berücksichtigung der Einbettung in 

eine durch Gehölze geprägte Umgebung das Lokalklima nur relativ geringfügig beeinflussen.  

Fazit: Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

die Schwelle der Erheblichkeit nicht überschreiten. 

  

Auswirkungen auf die Landschaft 

Das Schutzgut wird durch die Neuerrichtung eines Eigenheimgebietes  mit relativ extensiver 

kleinteiliger bis zu zweigeschossiger Wohnbebauung und der erforderlichen Erschließungs-

straße verändert.  

Fazit: Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft die 

Schwelle der Erheblichkeit nicht überschreiten. 

 

Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet ĂBuckau und NebenflieÇeñ befindet sich in einer Entfernung 

von rund 1.700 m. Das Plangebiet liegt somit nicht in der Nähe oder im Einwirkbereich von 

FFH-Gebieten. 

Rund 70 m südöstlich des Plangebiets beginnt das Europªische Vogelschutzgebiet (SPA) ĂFiener 

Bruchñ. Das Vorhaben ist aufgrund seiner relativ geringen GrºÇenordnung und der zwischen 

Plangebiet und Vogelschutzgebiet verlaufenden Bundesstraße kaum geeignet, zu 

Beeinträchtigungen des Schutzgebietes zu führen. 

Fazit: Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes. 
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Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Durch die Planung können Baudenkmale in der Umgebung betroffen werden. Siehe hierzu im 

Einzelnen Kapitel 3.6. 

Fazit: Der Vollzug der Planung ist im Einklang mit dem Umgebungsschutz benachbarter 

Baudenkmale möglich. 

 

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zur Vermeidung von Emissionen vgl. Kapitel 5.1.4 unter Immissionsschutz. 

Von Wohngebieten als schutzbedürftige Nutzungen gehen keine erheblichen Emissionen aus. 

Der Betrieb der neuen Wohngrundstücke wird Abfall verursachen. Die Anforderungen an die 

Müllentsorgung sind in der aktuellen Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Potsdam-

Mittelmark geregelt. Die neuen Wohngrundstücke sind an die zentrale Abfallentsorgung des 

Landkreises und an die zentrale Abwasserentsorgung anzuschließen. 

Aus der Nutzung als Wohngrundstücke resultiert kein Umgang mit überwachungsbedürftigen 

oder wassergefährdenden Abfällen. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes beinhalten keine Regelungen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien. Im Plangebiet wird somit eine potentielle Nutzung von erneuerbaren Energien 

insbesondere aus solarer Strahlungsenergie z. B. durch Dachaufbauten nicht eingeschränkt. 

 

Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 

Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Die Stadt Ziesar verfügt über einen aufgestellten Landschaftsplan aus dem Jahr 1998. Im 

Landschaftsplan stellt die Gemeinde allgemein die konkreten Erfordernisse und die daraus 

abzuleitenden Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für ihre Gemeinde-

gebiet dar. Die Darstellungen von Landschaftsplänen sind gemäß § 6 Abs. 7g bei der Aufstellung 

der Bauleitpläne zu berücksichtigen 

Gemäß der Karte Entwicklungskonzepte ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

vollständig als Teil der Siedlungsfläche dargestellt. Das Vorhaben berücksichtigt somit vom 

Grundsatz her die Darstellungen des Landschaftsplanes. 

Es sind keine für den Bebauungsplan relevanten Pläne des Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrechtes bekannt.  

 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung 

zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten werden 

Es ist nicht zu erwarten, dass das Vorhaben aufgrund ihrer Lagemerkmale und ihres relativ 

begrenzten Umfangs zu einer signifikanten Veränderung der Luftqualität führen kann. 
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Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchstaben a bis d BauGB 

Wirkfaktor: 

wirkt auf: 

Mensch Boden Wasser Luft/Klima Biotope/ 

Fauna 

Landschafts- 

bild 

Kultur-

güter 

Mensch Lärm-

belästigung 

Standort für 

Kulturpflanzen, 

Gehölze 

Rückhaltung 

und 

Verwendung 

Frischluft-

zufuhr 

Vielfalt erhöht 

Aufenthalts-

attraktivität  

Aufenthalts-

qualität durch 

Einbindung in 
Landschaft 

Identität mit 

der Stadt, 

Geschichts-
wahrung 

Boden Belastung 
durch intensive 

Nutzung  und 

Versiegelung 

 Einfluss auf 
Bodenart, 

Erosion 

Erosion durch 
Wind und 

Niederschlag 

Ganzjährige 
Vegetations-

decke = 

Erosions-
schutz 

Topographie 
und Relief 

prägen 

Landschaftsbild 

 

Wasser Gefahr von 

Schadstoff-
eintrag 

Schadstofffilter 

und ïpuffer, 
Ausgleichs-

körper im 

Wasserhaushalt 

 Einfluss auf 

Grundwasser-
neubildung 

Vegetation 

erhöht Filter- 
und Speicher-

fähigkeit des 

Bodens 

Wasser 

beeinflusst 
Topographie 

 

Luft/Klima Belastung 

durch 
Emissionen 

klimatisch 

ausgleichend 

Verdunstung, 

Frischluft-
bildung 

 Windschutz, 

klimatisch 
ausgleichend, 

Topographie 

beeinflusst 
Frischluft 

 

Biotope/ 

Fauna 

Frequentierung 

durch Kunden 
als Störfaktor 

Lebensraum, 

Nahrungs- und 
Bruthabitat, 

Vegetations-

fläche 

Einfluss des 

Bodenwasser-
haushalts auf 

Vegetaion 

Einfluss auf 

die Arten-
zusammen-

setzung 

Vegetation 

bedingt 
Zusammen-

setzung der 

Tierwelt 

Biotop-

vernetzung 

 

Landschafts- 

bild 

Einflussnahme 

durch 

Bebauung und 

Gelände-

modellierung 

Standortfaktor 

für Vegetation, 

landschaftsbild-

prägend 

Standortfaktor 

für Vegetation 

Standort-

faktor für 

Vegetation 

Struktur- und 

Artenreichtum 

bedingen 

Natürlichkeit 

und Vielfalt 

  

Kulturgüter Einflussnahme 

durch 
Bebauung und 

Gelände-

modellierung 

Standort eines 

Bodendenkmals
/ Standortfaktor 

für Vegetation 

Standortfaktor 

für Vegetation 

Standort-

faktor für 
Vegetation 

Bepflanzung 

zur Einbin-
dung in das 

angrenzende 

Stadtbild 

Topographie 

am Stadtrand 
beeinflusst 

Silhouette der 

Altstadt 

 

Erhebliche Wechselwirkungen mit einem positiven oder negativen Wirkungsgefüge bestehen 

zwischen folgenden Schutzgütern: 

- Mensch und Biotope sowie Landschaftsbild+Kulturgüter: Von der durch die im Rahmen des 

Bebauungsplanes zu sichernden Bäume im Plangebiet mittels allgemeiner Erhaltungsbindung 

können auch positive Auswirkungen auf den Menschen insbesondere über die ästhetisch 

wohltuende Wirkung auf das Landschaftsbild ausgehen.  

- Boden und Wasser: Die zusätzliche Bodenversiegelung führt zu einer potentiellen 

Minderung der Niederschlagsversickerung. Die relativ restriktive Begrenzung der 

Grundflächenzahl als Vermeidungsmaßnahme ist ein Beitrag, um die vollständige 

Niederschlagsversickerung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sichern zu 

können. 

- Boden und Kulturgüter+Landschaftsbild in Verbindung mit Biotope/Fauna: Die Sicherung 

von unversiegelten Bodenflächen ist Voraussetzung von Pflanzmaßnahmen, die auch zur 

Minderung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes erforderlich sind.  

- Boden und Biotope/Fauna: Die Sicherung von unversiegelten Bodenflächen ist 

Voraussetzung von Pflanzmaßnahmen.  
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5.4 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder 

ausgeglichen werden sollen 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Durch folgende Maßnahmen, die überwiegend Inhalt der Festsetzungen des Bebauungsplanes 

sind, werden erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert oder verringert: 

M 1 Die Grundflächenzahl wird auf 0,3 begrenzt. Dadurch wird die mögliche Neuversiegelung 

auf den Baugrundstücken in der Summe auf eine Gesamtfläche von rund 2.760 m
2
 

begrenzt. Diese Flächen sind hinreichend für die Umsetzung des städtebaulichen Zieles zur 

Entwicklung des Wohngebietes. Durch diese Festsetzungen wird die maximal mögliche 

Versiegelung reduziert. Die Eingriffe in die Bodenfunktion werden dadurch gemindert.  

M 2 Das Niederschlagswasser ist auf den Baugrundstücken zu versickern.   

M 3 Baumfällungen / Gehölzschnitte sind nur außerhalb der Vegetationsperiode im Zeitraum 

vom 01. Oktober bis 28. Februar auszuführen. Die Grünflächen sind weiterhin zu 

beweiden oder zu mähen, um die Vegetation kurz zu halten und dadurch mögliche 

Brutansiedlungen von Bodenbrütern zu vermeiden. 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

A 1 Als Ausgleich für die ermöglichte Fällung von 3 dem Schutz der GehölzSchVO PM 

unterliegenden  Laubbäumen an der südwestlichen Plangebietsgrenze sind mindestens 5 

Ersatzbäume zu pflanzen. Der Ersatz für die als Verlust zu bilanzierende geschützten 

Bäume ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB bereits auf der Planebene abschließend zu 

regeln.  

Mittels textlicher Festsetzung wird letztendlich festgesetzt, dass auf den zukünftigen 

Baugrundstücken im Plangebiet insgesamt mindestens 20 heimische Laubbäume zu 

pflanzen sind (vgl. Kapitel 4.6). Die Festsetzung dient insbesondere auch der Sicherung 

einer allgemein durchgrünten Baustruktur. Die 15 darüber hinaus zu pflanzenden Bäume 

dienen auch als Ausgleich für Eingriffe in das Schutzgut  Pflanzen.  

 

Kompensationsmaßnahmen 

Die Eingriffe sind nicht innerhalb des Plangebietes auszugleichen. Aufgrund dessen erfolgt eine 

Kompensation der nicht vermeidbaren, nachhaltigen Eingriffe in Natur und Landschaft über die 

nachfolgend erläuterten Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes. 

 

Kompensation für Neuversiegelung  

Das Schutzgut Boden wird durch eine Neuversiegelung von bis zu rund 3.200 m
2
 erheblich 

beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung ist vollständig durch Ersatzmaßnahmen außerhalb des 

Plangebietes zu kompensieren. 

Beeinträchtigungen des Bodens sind vorrangig durch Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 

1:1 auszugleichen.  Lediglich wenn im Naturraum keine Entsiegelungsflächen verfügbar sind, 

können Beeinträchtigungen durch die deutliche Aufwertung von Bodenfunktionen kompensiert 
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werden.
6
 Da gegenwärtig keine Entsiegelungsmaßnahmen verfügbar sind, erfolgt die 

Kompensation durch nachfolgende Maßnahme zur Aufwertung von Bodenfunktionen. 

Der städtebauliche Vertrag über die Erbringung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 

muss vor dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan zwischen dem Amt Ziesar, dem 

Grundstückseigentümer bzw. -entwickler und dem die Maßnahme durchführenden 

Landwirtschaftsbetrieb abgeschlossen worden sein. Zudem ist die Maßnahme grundbuchlich zu 

sichern. Dies ist dem Amt Ziesar vor dem Satzungsbeschluss nachzuweisen. Das Amt Ziesar soll 

die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen überwachen. 

K 1  In der Stadt Ziesar steht eine Fläche für die Umwandlung von Acker zu einer dauerhafte 

Blühfläche bzw. Buntbrache mit mehrjährigen heimischen Arten, die alle 5 Jahre 

vollständig umgebrochen wird, zur Verfügung (vgl. Anhang 5). Es handelt sich um den 

südlichen Randbereich des Flurstücks 134/2 der Flur 4, Gemarkung Ziesar mit einer Fläche 

von 6.400 m
2
.  

Diese Fläche bzw. Maßnahme wird für die Kompensation der erheblichen Eingriffe in das 

Schutzgut Boden genutzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Neuversiegelung gemäß 

der HVE  in Anlehnung an eine Maßnahme für die Umwandlung von Acker in 

Extensivgrünland für hier in Anspruch genommenen Boden allgemeiner Funktions-

ausprägung im Verhältnis 1:2 auszugleichen ist. Daraus ergibt sich, dass eine Fläche von 

rund 3.200 m
2
 (Maßnahmefläche 6.400 m

2
 / 2) als Kompensationsmaßnahme angerechnet 

werden kann. 

Das betreffende Flurstück befindet sich im Eigentum des Landwirtschaftsbetriebes des 

Herrn Werner Gobel, Fiener Weg 9, 14793 Ziesar, der auch die Umsetzung der Maßnahme 

durchführt.  Die Laufzeit der Maßnahme muss mindestens 25 Jahre umfassen.  

Die Maßnahme K 1 bewirkt die vollständige Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut 

Boden durch Neuversiegelung.  

 

Kompensation für den Verlust mittelwertiger Biotopflächen 

Die Kompensationsmaßnahme K 1 bewirkt gleichzeitig die Kompensation der Eingriffe durch 

den Verlust von insgesamt 3.200 m
2
 gering- bis mittelwertiger Frischweiden und Ruderalfluren 

als Vegetationsflächen im bisherigen Außenbereich durch Neuversiegelung.  

Die Kompensationsmaßnahmen beinhalten auch eine Aufwertung für das Schutzgut Pflanzen 

und Tiere durch Anlage von Buntbrachen bzw. Blühflächen anstelle einer Ackerfläche. 

                                                 
6
 Vgl. Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung im Land Brandenburg (HVE) vom April 2009, S. 33  
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Bilanzierung 

Eingriff-Ausgleich-Bilanzierung 
EINGRIFF     VERMEIDUNG  AUSGLEICH + ERSATZ      
Kon-

flikt 

Nr. 

Beschreibung des Eingriffs bzw. 

der betroffenen Funktionen 

Umfang des 

Verlustes 

(Fläche, 

Anzahl u. ä. 
Angaben) 

Weitere Angaben 

(z. B. Wertstufe, 
Beeinträchtigungs-

intensität, Dauer, Art 
des Eingriffs, 

Kompensationsfaktor 

Beschreibung der 

Vermeidung und 

Minderung 

Maß-

nah-

men-

Nr. 

Beschreibung der Maßnahmen Umfang der 

Maßnahme 

(Fläche, 

Anzahl u. ä. 
Angaben) 

Ort der Maßnahme, 

zeitlicher Verlauf 

der Umsetzung 

Einschätzung der 

Ausgleichbarkeit/

der Ersetzbarkeit; 

verbleibende 

Defizite 

Pflanzen und Tiere          

1 Verlust von 3 Laubbäumen 

(eine Linde und eine Esche 

mit jeweils 110 bzw. 120 

cm Stammumgang und eine 

Linde mit 60 cm 

Stammumfang)  

5 gering-mittlere 

Wertstufe, Total-

verlust, dauer-

haft, anlage-

bedingt 

1:1 

 A 1  Ausgleichspflanzung 5 Stück   auf den 

Baugrundstücken 

im Plangebiet 

ausgleichbar, 

keine Defizite 

3 Verlust von Biotoptypen 

geringer bis mittlerer 

Wertigkeit (Frischweiden  

gemindert

max. 

3.200 m
2
 

mittlere Wert-

stufe, anlage-

bedingt, 

Minimierung 

der Neuver-

siegelung 

     

 und Ruderalfluren)  Kompensations-

faktor 1:40 

 A1 Ausgleichspflanzung 15 Stück auf den 

Baugrundstücken 

im Plangebiet 

verbleibendes 

Defizit  

2.600 m
2
 

     K 1 Artenreiche Begrünung 

ehemaliger Intensivackerflächen 

 

6.400 m
2
 Flurstück 134/2 

der Flur 4, Ge-

markung Ziesar  

Ersetzbar, 

keine Defizite 

Boden          

1 Neuversiegelung von 

Boden mit geringen bis 

mittleren Standorteigen-

schaften, dadurch 

Minderung bzw. Zerstörung 

der Funktion des Bodens als 

Standort für Bodenleben 

und Vegetation 

gemindert 

3.200 m
2
 

mittlere Wertstu-

fe, Totalverlust, 

dauerhaft, allge-

meine Funktions-

ausprägung; 

Kompensations-

faktor 1:2  

 K 1 Artenreiche Begrünung 

ehemaliger Intensivackerflächen 

 

6.400 m
2
 Flurstück 134/2 

der Flur 4, Ge-

markung Ziesar  

 

 

Ersetzbar, 

keine Defizite 

Abkürzungen:  A: Ausgleichsmaßnahme        K: Kompensationsmaßnahme 

 

Die Eingriffsbilanzierung belegt, dass die durch den Bebauungsplan ermöglichten Eingriffe vollständig kompensiert werden.
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5.5 Darstellung in Betracht kommender anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Vergleiche Kapitel 5.1.2 der vorliegenden Begründung. 

 

5.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe j BauGB 

Wohngebiete sind nach vorliegendem Kenntnisstand nicht anfällig für schwere  Unfälle oder 

Katastrophen. Insofern sind auch kaum Auswirkungen  durch schwere Unfälle und 

Katastrophen auf Belange des Umweltschutzes zu erwarten.  

 

5.7 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Als methodische Grundlage für die Erfassung der Biotoptypen wurde Band 1 (Kartierungs-

anleitung und Anlagen) und Band 2 (Beschreibung der Biotoptypen) der Biotopkartierung 

Brandenburg vom April 2009 verwendet.  Grundlagen für die Bestandsermittlung bildeten die 

Auswertung der Plangrundlage und Ortsbesichtigungen. Darüber wurde ein 

Artenschutzgutachten  zur Erhebung und Bewertung der Umweltsituation und der möglichen 

Auswirkungen der Planung beauftragt oder erstellt. Die Eingriffsbilanzierung erfolgte unter 

Berücksichtigung der Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung. Der Umfang und 

Detaillierungsgrad für die Ermittlung der Umweltbelange, wurde nach Auswertung der 

frühzeitigen Beteiligung und der Vor-Ort-Begehung von der Gemeinde festgelegt. 

Für die Bewertung der Fauna wurde im Rahmen des Artenschutzgutachtens auf die Rote Liste 

gefährdeter Tiere Deutschlands und einschlägige Arbeitshilfen und Leitfäden zurückgegriffen. 

 

5.8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

Das Amt Ziesar nimmt die erforderlichen Kontroll- und Monitorfunktionen wahr. Die 

plankonforme und qualitätsgerechte Durchführung der Kompensationsmaßnahmen ist durch 

das Amt Ziesar festzustellen. Hierzu sollen vor Ort im ersten Jahr 2 Kontrollen und danach 

mindestens alle 2 Jahre eine Qualitätskontrolle durch das Amt Ziesar erfolgen. 

Die neu zu pflanzenden Gehölze auf den Baugrundstücken im Plangebiet sind dauerhaft zu 

pflegen und zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Hierzu soll mindestens alle 5 Jahre eine 

Qualitätskontrolle durch das Amt Ziesar erfolgen. 

 

5.9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines kleinen Wohngebietes mit 

bis zu rund 11 Baugrundstücken und einer privaten Erschließungsstraße. Es werden insgesamt 

6.140 m
2
 als allgemeines Wohngebiet und 550 m

2
 als private Verkehrsfläche festgesetzt. Das 

Plangebiet hat für die Schutzgüter Pflanzen, Boden, Wasser Landschaft und Kulturgüter eine 

mittlere Bedeutung, für die Schutzgüter Mensch, Fauna und Klima/Luft eine geringe bis 

mittlere Bedeutung. Durch das Vorhaben werden die Schutzgüter insbesondere durch 

Neuversiegelung von bis zu rund 3.200 m
2
 Boden und Vegetationsfläche und den potentiellen 

Verlust von 3 geschützten Laubbäumen erheblich beeinträchtigt.  

Diese Beeinträchtigungen werden insbesondere durch folgende Maßnahmen gemindert und 

kompensiert: 
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- Relativ restriktive Begrenzung der zulässigen Grundflächenzahl und der Anzahl der 

Vollgeschosse. 

- Neupflanzung von 20 Laubbäumen auf den Baugrundstücken. 

- Vollständige Versickerung des Niederschlagswassers im Plangebiet. 

- Umwandlung von 6.400 m
2
 Acker zu einer dauerhafte Blühfläche bzw. Buntbrache mit 

mehrjährigen heimischen Arten, die alle 5 Jahre vollständig umgebrochen wird, zur 

Verfügung (vgl. Anhang 5). Es handelt sich um den südlichen Randbereich des 

Flurstücks 134/2 der Flur 4, Gemarkung Ziesar. Die Laufzeit der Maßnahme muss 

mindestens 25 Jahre umfassen. 

 

5.10 Referenzliste der Quellen 

Folgende Daten und Gutachten liegen vor und wurden für die Umweltprüfung ausgewertet:  

- PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan ĂWohngebiet GartenstraÇe / Ecke Am 

Bahnhofñ der Stadt Ziesar - Ergebnisbericht der Untersuchung artenschutzrechtlicher 

Belange, Finowfurt Oktober 2022 

- INGENIEURGESELLSCHAFT BBP BAUCONSULTING MBH: 08892/5/01-04/4 

Immissionsprognose des Verkehrslärms und Gewerbelärms, Berechnung der 

Schalldämmung der Außenfassaden zum Bebauungsplan ĂWohngebiet GartenstraÇe/Ecke 

Am Bahnhofñ der Stadt Ziesar, Berlin 10.10.2024 

- INGENIEURBÜRO FÜR BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN UND ALTLASTENERKUNDUNG JÜRGEN 

MARKAU : Projekt-Nr. 155/2022/B ï Ergebnis der ausgeführten Rammkernsondierungen 

RKS 1 bis 5 zum Bauvorhaben Gartenstraße in der Gemarkung Ziesar Flur 5 Flurstücke 

407 und 422, Falkensee 01.08.2022 

- geltender Flächennutzungsplan und Landschaftsplan-Entwurf der Stadt Ziesar 

- Stellungnahme des Landkreises Potsdam-Mittelmark vom 22.05.2024 

- Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt vom 22.07.2025 

 

 

 

6.  Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

Stadtplanerische Auswirkungen 

Die Planung dient der Ergänzung der Kernstadt Ziesar durch geordnete Nachnutzung einer 

Wiesenfläche am Ortsrand zu Wohnzwecken. Insgesamt werden rund 11 neue Wohngrund-

stücke mit Grundstücksgrößen von in der Regel zwischen 480 und 680 m
2
 ermöglicht. 

 

Soziale Auswirkungen 

Die Planung sichert ein Angebot zur Schaffung von Wohnraum in der Stadt Ziesar. Sie dient 

der Erfüllung der Nachfrage von spezifischen Bedürfnissen insbesondere der einheimischen 

Ziesarer Bevölkerung in Bezug auf das Wohnen im freistehenden Eigenheim. 
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Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Neuversiegelung von maximal rund 3.200 m
2
 Boden, 

verbunden mit dem Verlust von 3 Laubbäumen und von gering- bis mittelwertigen 

Frischweiden. 

 

 

7.  Flächenbilanz 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Gebiete bzw. Flächen weisen folgende Flächengrößen 

auf: 

 

Gebiet bzw. Fläche Fläche in m
2 
(gerundet) 

Allgemeines Wohngebiet  6.140 

(davon überbaubare Grundstücksfläche) (3.170) 

Private Verkehrsfläche     550 

Gesamt 6.690 

 

 

 

Abkürzungen 

BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BP Bebauungsplan 

FNP Flächennutzungsplan 

GehölzSchVO PM Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark 

RASt 06 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

 

 

 

 

Verzeichnis der rechtlichen Grundlagen und sonstigen Quellen 

 

Rechtliche Grundlagen 

 

Bundesrecht 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
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Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr. 176) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 

(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) 

 

Landesrecht 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

15.11.2018 (GVBl. I, Nr. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.02.2021 (GVBl. I, Nr. 5) 

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgischews 

Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21.01.2013 (GVBl. I, Nr. 3), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.09.2020 (GVBl. I, Nr. 28) 

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I 

2007, S. 235) 

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 

HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II/19, Nr. 35) 

 

Kreisrecht 

Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum Schutz der Bäume und Feldgehölze 

als geschützte Landschaftsbestandteile (Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark ï 

GehölzSchVO PM) vom 29.09.2011 

 

Gemeinderecht 

Flächennutzungsplan der Stadt Ziesar 

Landschaftsplan-Entwurf  der Stadt  Ziesar 

 

Übrige Quellen 

PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan ĂWohngebiet GartenstraÇe / Ecke Am 

Bahnhofñ der Stadt Ziesar - Ergebnisbericht der Untersuchung artenschutzrechtlicher 

Belange, Finowfurt Oktober 2022 

INGENIEURGESELLSCHAFT BBP BAUCONSULTING MBH: 08892/5/01-04/4 Immissionsprognose 

des Verkehrslärms und Gewerbelärms, Berechnung der Schalldämmung der Außenfassaden 

zum Bebauungsplan ĂWohngebiet GartenstraÇe/Ecke Am Bahnhofñ der Stadt Ziesar, Berlin 

10.10.2024 

INGENIEURBÜRO FÜR BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN UND ALTLASTENERKUNDUNG JÜRGEN 

MARKAU : Projekt-Nr. 155/2022/B ï Ergebnis der ausgeführten Rammkernsondierungen RKS 

1 bis 5 zum Bauvorhaben Gartenstraße in der Gemarkung Ziesar Flur 5 Flurstücke 407 und 

422, Falkensee 01.08.2022 

 



 

Anhang 1:  Städtebauliches Konzept  

  von ZECH ARCHITEKTURBÜRO, Stallbaumstraße 9, 04155 Leipzig 

 Tel.: 0341 4011993, E-Mail: info@architekt-zech.de 

 vom 21.11.2023 

 

mailto:info@architekt-zech.de


 

 

Anhang 2: Artenschutzrechtliche Untersuchung 

 
  



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 
 



 

 

Anhang 3: Immissionsprognose (ohne Anlage 3) 

 
  



 

 
 



 

  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 
  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

 
  



 

 



 

 

 



 

 



 

  



 

 

 
  



 

 

 
  


